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Editorial

Familienfeier

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

sicher haben Sie sich auch schon mal über die
liebe Verwandtschaft geärgert. Der Kontakt
nimmt ab und wenn es ganz doll kommt, 
bleiben die Einladungen aus. Dann spricht
man gar nicht mehr miteinander und am Ende
wird es sogar handgreiflich.

Wolfgang Schäuble, selbst Anwalt von 1978
bis 1984, mag Anwälte und Verfassungsrichter
nicht mehr. Deshalb verwundert es nicht, dass
er die Ausrichtung der 60 Jahr Feier für das
Grundgesetz an sich zog (eigentlich zuständig
wäre das BMJ gewesen). 
Die Folge: Weder Vertreter der BRAK noch des
DAV waren überhaupt eingeladen, der Präsi-
dent des BVerfG, immerhin im Rang eines 
Verfassungsorgans, durfte keine Rede halten.
Da half auch die Intervention der Bundes-
justizministerin nichts. Der Anwaltschaft fehle
ein „besonderer“ Bezug zum Grundgesetz.

Nach jüngster Gesetzgebung fehlt uns der 
ja auch zu den Mandanten. Vertraulichkeit,
Vertrauen des oder zum Mandanten – nicht
bei Schäuble.

Man darf gespannt sein, was Wolfgang
Schäuble noch so alles einfällt. 
Ein Innenminister immer wieder außerhalb 
der Verfassung, im ständigen Konflikt mit 
Verfassungsorganen und Organen der Rechts-
pflege – auf Dauer nicht vertrauenswürdig.

Ihr

Michael Dudek
Geschäftsführer

noch einmal versucht werden. Gelingt das
nicht, wird es wohl zur Liquidation kommen
müssen, da sowohl Ideen als auch Geldgeber 
für den Verein fehlen.

Mittwoch, 20.05. bis 23.05.
DAT in Braunschweig

Zwei Münchener Vorstandsmitglieder wurden
mit sehr guten Ergebnissen wieder in den
Vorstand gewählt, Vizepräsident Oskar
Riedmeyer und Dr. Rainer Spatscheck.
Herzlichen Glückwunsch! Neu gewählt auch
der Präsident des DAV, Prof. Dr. Wolfgang
Ewer, Kiel, der die Nachfolge von Hartmut
Kilger antreten wird.

Heiß diskutiert wurde die Fortsetzung der
Imagekampagne des DAV. Im Herbst muss
eine neue Mitgliederversammlung über die
Zukunft der Aktion beschließen.

Abschließend: Der DAT in Braunschweig war
eine sehr schöne, informative Veranstaltung.
Sie sollten sich bereits Aachen 2010 vormer-
ken.

Meine Termine ...

Das war das Wichtigste, 
in aller Kürze

Ostern, Urlaub, Wandern, Zeit …

Montag, 27.04.
AG Verwaltungsrecht – Mediation im
Verwaltungsrecht

Der Modellversuch des bayerischen Innen-
ministeriums wurde von Thomas Kranig,
Richter am Verwaltungsgericht Ansbach vor-
gestellt. Bislang dazu nur die Einladung im
Internet unter http://www.arge-verwaltungs
recht-bayern.de/Einladung.doc. 

Kranig ist begeisterter Befürworter der
Mediation. Diese Begeisterung sprang auf die
Zuhörer über, auch wenn viele Fragen offen
blieben. Antworten wird die Praxis geben
müssen. Wie gehen die Beteiligten mit der
Vertraulichkeit der Verhandlungen um (wo
bleibt die Öffentlichkeit und Transparenz der
Verwaltung?), wie sieht es mit der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung aus, wer wird am
Verfahren beteiligt? Mehr denn je ist die
Verantwortung der Beteiligten gefragt, wenn
der rechtlich geregelte Bereich im Verfahren
scheinbar verlassen wird.

Dienstag, 05.05.
Mitgliederversammlung Anwaltsinstitut

Das Anwaltsinstitut befindet sich nunmehr
seit Jahren in einem Zustand der Handlungs-
unfähigkeit. Daran hat auch die letzte
Mitgliederversammlung nichts geändert.
Nachdem der Versuch gescheitert war, den
Zweck des bisherigen Trägervereins zu einem
Förderverein für eine Forschungsstelle für
Anwaltsrecht zu modifizieren, soll dies jetzt 
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Erbrechtstag in München

5. Münchner Erbrechts- und Deutscher Nachlassgerichtstag

19. Juni 2009 ab 9.00 Uhr | Bescheinigung nach §15 FAO FAErb (7 Std.)
Akademischer Gesangverein

Ledererstr. 5, 80331 München

Das Programm und ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 5 in diesem Heft.
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Vom Schreibtisch 
der Vorsitzenden 

Der Weg ist der Weg

Wenn ich ohne Beschönigung und Selbstbetrug die Anforderungen des
Anwaltsalltags einmal unter der Lupe betrachte, dann ist doch häufig
der Weg eins und das Ziel das andere und die Symbiose gelingt nicht
immer. Genauso wie der Weg zur Hölle bekanntlich mit guten Vorsät-
zen gepflastert ist, lässt sich der Satz auch umdrehen. Der Weg zur Ver-
wirklichung der guten Vorsätze ist auch gepflastert, nämlich mit
heftigem, häufig geradezu höllischem Stress. So kann ich einerseits be-
richten, dass ich der Verwirklichung meiner guten Vorsätze ein ganzes
Stück näher gekommen bin - der Schreibtisch fröstelt schon richtig ohne
warme Papierdecke, so gut habe ich aufgeräumt (und das Aufgeräumte
nicht einfach in irgendwelchen Schränken versteckt !). Eigentlich sollte
ich doch ganz entspannt und zufrieden hier sitzen - stattdessen bin ich
völlig abgekämpft und noch nicht einmal richtig stolz auf mich. Der 
ehrliche Mensch muss sich ja fragen, welche Verdrängungsmechanismen
und sonstige Charakterschwächen ihn dazu befähigt haben, die Un-
ordnung erst einmal entstehen zu lassen. Meine Gefühle nach nahezu
vollbrachter Tat sind also ambivalent - immerhin habe ich jetzt gelesen,
dass es ein Zeichen von Ichstärke und Erwachsensein ist, wenn man
auch ambivalente Gefühle einmal aushält. 

Zwischen dem Anwaltshimmel, mit dem ich mich in heiterer Form am
Ende meines letzten Beitrags beschäftigt hatte und der Anwaltshölle,
von der oben ein bisschen die Rede war, liegt in der kommenden Woche
der Anwaltstag. Morgen um diese Zeit sitze ich schon im Auto auf dem
Weg nach Braunschweig. Eine innere Stimme sagt mir, dass ich bei den
Diskussionen in der Mitgliederversammlung vielleicht ambivalente 
Gefühle werde aushalten müssen. Lebhafte Diskussionen sind schön -
trotzdem kennen wir alle die Situationen, in denen gute Ideen tot 
geredet und Blüten verhindert werden. So gesehen wird wahrscheinlich
auch dieser Anwaltstag wieder ein Stück von beidem haben - ein
Stückchen Anwaltshimmel (die Freude über das Wiedersehen mit 
Kollegen, das Kennenlernen neuer Menschen und Örtlichkeiten, Anre-
gungen für den künftigen Berufsalltag oder die rechtlichen Fachgebiete)
und ein Stückchen Anwaltsfegefeuer. Such is life. 

Die Thematik der Berufsethik treibt mich weiterhin um, nicht nur im 
Zusammenhang mit meiner Vorbereitung auf die Podiumsdiskussion in
Braunschweig, auch z.B. im Zusammenhang mit dem jetzt endlich auf-
geräumten Schreibtisch. Für mich selbst weiß ich ziemlich genau, was
Ethik nicht ist und nicht sein sollte – kein wohlfeiles Marketinginstru-
ment und nichts, was nur für Sonntagsreden taugt, sondern im Alltag
verankert. Formeln wie „we walk the extra mile“ (ein Zitat aus dem
Ethikpapier einer großen deutschen Anwaltskanzlei) erinnern mich per-
sönlich doch mehr an Werbeslogans, mit denen man die Außenwelt
davon überzeugen möchte, dass man der Größte, Schönste, Beste und
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Ethischste ist. Natürlich hat gelebte Ethik auch mit dem Außenbild der
Anwaltschaft zu tun – für den einzelnen kann sie aber aus meiner Sicht
„nur“ als Anspruch gelebt werden, den man ewig strebend sich
bemühend gerecht zu werden versucht, ohne es in 100 % der Fälle per-
fekt schaffen zu können. Ich hoffe, dass unsere Podiumsdiskussion in
Braunschweig Teilnehmern und Zuhörern hilft, die Ethik im anwaltlichen
Alltag zu vererden und kann vielleicht ein paar neue Ideen dazu im näch-
sten Heft weiterverteilen. 

Himmel, Hölle, Fegefeuer sind jetzt im dynamischen Anwaltsschritt
durcheilt, jetzt integriere ich noch schnell die Rubrik Kuriosa – so wie
schon im letzten Heft – einfach in diese Kolumne. Sie kennen ja unser
Kulturprogramm, im letzten Monat gab es eine wirklich tolle Führung
durch die Ausstellung von Bildern Gerhard Richters im Haus der Kunst.
Neben diesem Beitrag finden Sie die Kopie meiner Eintrittskarte. Viel-
leicht reicht es ja für ein juristisches Schmunzeln im Alltagsstress. Übri-
gens gibt es auch viele neue Kulturtermine zum künftigen Stressabbau. 

Nach dem Anwaltstag packt mich persönlich noch mal ganz schrecklich
der Alltagsstress bei einer Geschäftsreise, die drei Arbeitstage, die mir
dann bis zum Urlaubsantritt nach Pfingsten bleiben, möchte ich mir im
Moment noch nicht einmal vorstellen. Manchmal ist es ein gutes 
Rezept, die Probleme von morgen erst morgen zu lösen und sich heute
um die Probleme von heute zu kümmern. Eines stelle ich mir aber schon
jetzt gerne vor – wie ich im Urlaub meine Batterien wieder aufladen
werde. Für den Fall, dass die aufgeladenen Batterien mal wieder ver-
sagen und man von der Taschenlampe auf die Kerze zurückgreifen muss,
werde ich vorsorglich die Erkenntnis wieder aufbauen und pflegen, dass
man die Kerze vernünftigerweise nur von einer Seite her abbrennt. 

Helles Licht und volle Batterien bis zum Wiederlesen wünscht

Petra Heinicke
1. Vorsitzende
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

[   ] 5. Münchner Erbrechts- und Nachlassgerichtstag | 19. Juni 2009: 9.00 bis 18.00 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 450,– zzgl. MwSt (= € 535,50)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ]  ja               [  ]  nein

Rechnung an                       [  ]  mich        [  ]  die Kanzlei

Datum    Unterschrift

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München,  HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze Tagungen sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt
werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der
Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder an der Tagung nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von € 50,–
zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus 
ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann
Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler 
Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de

MAV  M VI/2009
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10:45 bis 11:45 Uhr | Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein
Ausgewählte Probleme im neuen
Nachlassverfahrensrecht nach der FGG Reform
anschließend Diskussion 

11:45 bis 13.00 Uhr | Notar Dr. Frieder Krauß, LL.M., München
Ausgewählte Probleme beim Sozialhilferegress

5. Münchner Erbrechts- und
Deutscher Nachlassgerichtstag 2009

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Freitag,19. Juni 2009: 9:00 bis 18:00 Uhr – München

Leitung: RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München, und RA FAArb Michael Dudek, München
Schirmherrschaft: Bayerische Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Beate Merk

Tagungsort: Akademischer Gesangverein
Ledererstraße 5 (Ecke Sparkassenstraße), 80331 München 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) 
– für Nichtmitglieder: € 450,– zzgl. MwSt (= € 535,50)

10:45 bis 11:45 Uhr | VRiLG Walter Krug, Stuttgart 
Aktuelle Rechtsprechung 

11:45 bis 13.00 Uhr | Dipl. RPfl. (FH) Christine Rohm, 
Bezirksrevisorin am AG München                    
Ausgewählte Probleme bei der Berechnung von Kosten
für das Nachlassverfahren 
insbes. die Bewertung von Immobilien
anschließend Diskussion

09:00 bis 09:15 Uhr | Begrüßung 
RA FA Arb Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes

09:15 bis 10:15 Uhr | VRiLG Walter Krug, Stuttgart
Die Ausgleichung lebzeitiger Leistungen für den Erblasser in der Erbteilung 
Kritik an der bevorstehenden Erbrechtsreform – Zu Pflegeleistungen und die Neuregelung durch 
§ 2057 b BGB

10.15 bis 10.45 Uhr: Kaffeepause
im Anschluss: Parallelveranstaltungen:

:

13.00 bis 14.00 Uhr: Mittagspause

14:00 bis 15:30 Uhr | RiBGH Roland Wendt (IV. Zivilsenat des BGH) 
Aus der Rechtsprechung des BGH: Regieren aus dem Grab – unbegrenzt? 
Zur Problematik der Dauertestamentsvollstreckung
anschließend: Erfahrungsaustausch von Nachlassrichtern, Rechtspflegern, Notaren und Rechtsanwälten

15:30 bis 16.00 Uhr: Kaffeepause

16:00 bis 16:45 Uhr | RA FAFam Dr. Ludwig Bergschneider, München 
Die Inhaltskontrolle von Eheverträgen und deren Auswirkung auf letztwillige 
Verfügungen

16:45 bis 17:30 Uhr | Dr. Angelika Seibt, Rottach-Egern, öffentlich bestellte Schriftsachverständige
Unterschriften und Testamente – Zu Testamentsfälschungen 

17.30 Uhr bis 18:00 | RA FAErbR FAFamR Dr. Michael Bonefeld, München,
Abschlussbericht und Verabschiedung des 5. Deutschen Nachlassgerichtstages
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Neues vom 
Münchener Modell

Mehr zum Münchener Modell

Im Zuge des Erfahrungsaustausches aller Professionen, die an Verfah-
ren, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die 
Herausgabe des Kindes betreffen, beteiligt sind, ist ein gemeinsames 
Interesse sehr deutlich geworden: die Erstellung eines Kriterienkatalogs
für die Empfehlung und Auswahl der unterschiedlichen Verfahren und
Hilfestellungen für die Eltern im Rahmen des Münchener Modells. Ziel
ist es, für RicherInnen, aber auch für RechtsanwältInnen einige 
Anhaltspunkte heraus zu stellen, die für das weitere Vorgehen von 
Bedeutung sind, wenn im frühen ersten Termin keine Einigung zwischen
den Eltern erarbeitet werden konnte. 

Hier soll nun ein solcher Kriterienkatalog für die Mediation vorgestellt
werden:

Besondere Indikationen

Ziel ist die Entwicklung einer Lösung für die Zukunft zu entwickeln und
nicht Konflikte aus der Vergangenheit aufzuarbeiten.

Es ist erkennbar, dass neben Sorge und Umgang weitere Themen 
behandelt werden müssen, damit etwa der Umgang gut funktionieren
kann, insbesondere finanzielle Themen.

Die Parteien nehmen freiwillig (ggf. auf Anregung Dritter – z.B. Gericht
oder Jugendamt) an der Mediation teil. Es bestehen keine Sanktions-
möglichkeiten durch das Gericht.

Die Parteien sollen bereit und in der Lage sein nach einer Lösung zu 
suchen, in der die Interessen der Kinder und des anderen Elternteils 
gesehen werden.

Die RechtsanwältInnen unterstützen das Mediationsverfahren, ggf. 
auch aktiv durch parteiliche Rechtsberatung für den Mediationsprozess.

Ausschlusskriterien & problematische Konstellationen

Erhebliche Beeinträchtigungen des Kindeswohls, insbesondere:

● Instrumentalisierung des Kindes

● hohes Konfliktniveau

● (Verdacht einer) Kindeswohlgefährdung
● häusliche Gewalt

● Betreuungsdefizite

● Persönlichkeitsstörungen/Sucht

Ein Partner akzeptiert die Trennung nicht.

Die eigene Interessenswahrnehmung der Parteien/einer Partei ist 
eingeschränkt.

Besonderheiten des Verfahrens

Alle (!) anhängigen Gerichtsverfahren müssen während der Mediation
ruhen.

Die Inhalte der Mediation sind vertraulich und werden nicht in das 
gerichtliche Verfahren eingebracht.

Der/die MediatorIn kann ohne die Zustimmung beider Parteien nicht als
Zeuge/Zeugin vernommen werden

Zugang und Kosten

Mediation in Beratungsstellen:
Zugang: auf Anfrage in der Beratungsstelle
Kosten: unterschiedlich, gegen Spende oder Honorar

Interdisziplinäre Mediation über den Münchner AnwaltVerein e.V.:
Zugang: (www.muenchener.anwaltverein.de)
Kosten: 3 Sitzungen kostenfrei, 2 Folgetermine je 150.- €/60Min,
alle weiteren Termine nach Honorarvereinbarung

gerichtsinterne Mediation:
Zugang: über den Anhörungstermin im FG im Rahmen des 
Münchener Modells
Kosten: maximal 2-3 kostenfreie Termine, 
bei Bedarf anschließend Weitervermittlung an andere Stelle

freie Mediation (juristische und psychosoziale Berufsgruppen):
Zugang: z.B. über die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Familienmediation (www.bafm.de)  
Kosten: nach Honorarvereinbarung (ca. 120.- € - 250.- €/60 Min.)

Anke Loebel, Mediatorin & Rechtsanwältin, Anke-Loebel@t-online.de

Citroen Traction Avant: das “Gangsterauto”: bis 1957

Citroen Traction Avant: das “Gangsterauto”: bis 1957



Workshop GFK in der Justiz: Drittes Uttinger Treffen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

von Freitag, 26.06.09 ab 9.00 Uhr bis Samstag, 27.06.09, ca. 18.00 Uhr
findet das dritte Uttinger Treffen im Rahmen meines interdisziplinären
Forschungsprojektes „Social change - praktische Anwendung der Ge-
waltfreien Kommunikation in der Justiz„ für (angehende) Juristinnen,
Juristen und andere professionelle Rechtsanwender statt.

Am Dienstag, den 19.05.09 und am Donnerstag den 18. Juni ab jeweils
20.00 Uhr gibt es einen offenen Infoabend im Restaurant Jagdschloss in
Pasing/Obermenzing, Alte Allee 21, bei dem Sie mich im kleinen Kreis
kennenlernen und sich näher informieren können (s. auch unter
www.rechtundmediation.net).

Ich lade Sie zu diesem Pionierprojekt herzlich ein. Informationen vorab
finden Sie auf der Homepage des Münchener Anwaltvereins unter:
http://www.muenchener.anwaltverein.de/Muenchner_Modell/Einladung
_GFK_Justiz_3Utting_Juni09.pdf

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,
Susanne Pourroy-Assmann
Rechtsanwältin - Mediatorin
susanne.pourroy@web.de
www.rechtundmediation.net

MAV Mitgliederservice

Beratungs-Service des MAV - 
Nächster Termin am 7. Juli 2009

Berufsrechtliche Beratung für Mitglieder

Seit Mai 2009 bietet der Münchener AnwaltVerein e.V.
seinen Mitgliedern einen neuen kostenfreien Service
an. Bei allen berufsrechtlichen Fragen, wie z.B.
Interessenskollisionen,  Sozietätskonflikten, Problemen mit
der Werbung u.a. können sich MAV-Mitglieder künftig
von unserem Ehrenmitglied, Herrn RA Dr. Wieland Horn,
Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer beim BGH
und Herausgeber der Textsammlung “Berufsrecht der
Anwaltschaft”, beraten lassen. 

Die berufsrechtliche Beratung findet statt

jeden ersten Dienstag im Monat
um 15.00 Uhr im AnwaltServiceCenter, 
Prielmayerstr. 7 / Zimmer 63

Während der Sommerferien wird keine Beratung angeboten.
Erster Termin nach der Sommerpause: 06. Oktober 2009.

Um den Service in Anspruch nehmen zu können, ist eine vorherige
Terminvereinbarung zwingend erforderlich. 

Nähere Informationen bzw. Anmeldung:
Münchener AnwaltVerein e.V.
Frau Sabine Grüttner, Tel. 089 – 55 86 50 
Montag - Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Aktuelles

Grüne klagen gegen BKA-Gesetz und Online-Durchsuchung

Neun Mitglieder der Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen
haben Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz eingereicht. Die
umfangreichen Eingriffsbefugnisse für das BKA würden die vom
Grundgesetz gewahrte Balance zwischen Freiheit und Sicherheit tief-
greifend verschieben und seien verfassungswidrig, so die Grünen in
Ihrer Pressemeldung vom 11. Mai. 
Dies ist die dritte Verfassungsbeschwerde, nachdem im Januar bereits
die Bürgerrechtsorganisation „Humanistische Union“ und im April
Ärzte, Anwälte und Journalisten Karlsruhe angerufen haben.

(Quellen: Homepage der Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen,
Pressemeldung der Humanistischen Union, Pressemeldung des deut-
schen Journalistenverbandes)

Gebührenrecht

Zwei Postentgeltpauschalen in Bußgeldsachen

Seit Inkrafttreten des RVG ist umstritten, ob der Vertei-
diger in Bußgeldsachen im Verfahren vor der Verwal-
tungsbehörde und im nachfolgenden erstinstanzlichen
gerichtlichen Verfahren jeweils gesonderte Postentgelt-
pauschalen nach Nr. 7002 VV RVG erhält oder ob die 
Postentgeltpauschale nur einmal anfällt. 

Ein Teil der Rechtsprechung nimmt eine einzige Angele-
genheit und gewährt daher auch nur eine Postentgelt-
pauschale nach Nr. 7002 VV RVG (so AG München 
DAR 2008, 612 = AGS 2008, 599; LG Magdeburg 
JurBüro 2008, 85; AG Koblenz AGS 2007, 141 = RVG-
Letter 2007, 11 = NStZ-RR 2007, 96; LG Hamburg AGS
2006, 503 = JurBüro 2006, 644; LG Potsdam, Beschl. 
v. 16.12.2008 - 24 Qs 113/08). Die Begründungen sind
oft nicht tiefgreifend. Häufig wird noch auf Recht-
sprechung zur BRAGO zurückgegriffen, die aber gar
nicht mehr anwendbar ist.

Zu beobachten ist, dass die Rechtsprechung sich wandelt und immer
mehr Gerichte zutreffenderweise zwei verschiedene Angelegenheiten
annehmen und damit auch zu zwei Postentgeltpauschalen kommen.

Zunächst einmal weisen diese Gerichte zutreffend darauf hin, dass die
frühere Rechtsprechung und Kommentarliteratur zur BRAGO nicht mehr
anwendbar ist, weil das RVG insbesondere in Bußgeldsachen 
ein völlig neues System geschaffen hat. Während die Gebühren in 
Bußgeldsachen früher gar nicht gesondert geregelt waren, sondern 
lediglich eine pauschale Verweisung auf die strafrechtlichen Gebühren
vorgesehen war (§ 105 BRAGO), findet sich nunmehr in Teil 5 VV RVG
eine gesonderte dezidierte Regelung.

Insoweit wird insbesondere darauf abgestellt, dass das RVG ausdrück-
lich zwischen den Gebühren im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde
(Teil 5 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 VV RVG) und den Gebühren im 
gerichtlichen Verfahren des ersten Rechtszugs (Teil 5 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 V) unterscheidet. In beiden Verfahrenabschnitten 
entstehen gesonderte Verfahrensgebühren, woraus sich bereits ergibt,
dass das  RVG auch von verschiedenen Verfahren und damit von
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verschiedenen Angelegenheiten ausgeht. 

Darüber hinaus wäre die Anm. Abs. 3 zu Nr. 5116 VV RVG nicht 
erklärlich und sinnlos. Dort ist angeordnet, dass die zusätzliche Gebühr
der Nr. 5116 VV RVG im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde und im
Verfahren vor dem Amtsgericht nur einmal entstehen kann. Würde es
sich bei dem vorbereitenden Verfahren und dem anschließenden 
Verfahren vor dem Amtsgericht um eine einzige Angelegenheit 
handeln, dann könnte diese Gebühr ohnehin nur einmal entstehen 
(§ 15 Abs. 2 S. 1 RVG). Die Vorschrift der Anm. Abs. 3 zu Nr. 5116 VV
RVG wäre daher sinnlos. Das Gesetz geht an dieser Stelle aber davon
aus, dass die Gebühr gesondert anfallen kann. Das lässt sich wiederum
aber nur erklären, wenn es sich bei dem vorbereitenden Verfahren und
dem nachfolgenden gerichtlichen Verfahren um zwei verschiedene 
Angelegenheiten handelt. 

Zum Teil stellt die Rechtsprechung auch auf § 17 Nr. 1 RVG ab. Dies ist
unmittelbar zwar nicht zutreffend, weil es sich nicht um ein verwal-
tungsrechtliches Verfahren handelt. Für die Auslegung ist diese 
Vorschrift allerdings durchaus heranzuziehen In verwaltungsrechtlichen
Angelegenheiten ist klargestellt, dass das Verfahren vor der Verwal-
tungsbehörde und das anschließende gerichtliche Verfahren zwei 
verschiedene Angelegenheiten darstellen. Wieso dies in Bußgeldsachen
der Fall sein soll, ist nicht erklärlich. 

Hinzu kommt, dass in sämtlichen Angelegenheiten zivilrechtlicher, 
steuerrechtlicher, verwaltungsrechtlicher oder sozialrechtlicher Art

vorgerichtliche Tätigkeit und gerichtliche Tätigkeit dieselbe Angelegen-
heit darstellen, so dass nicht einzusehen ist, weshalb ausgerechnet in
Bußgeldsachen vorgerichtliche Tätigkeit und gerichtliches Verfahren eine
Einheit bilden sollen.

Darüber hinaus wurde in der jüngeren Rechtsprechung noch ein 
weiteres Kriterium hervorgehoben. Im Gegensatz zu Strafverfahren - 
bei denen sich die gleiche Rechtsfrage im Übrigen auch stellt - mündet
das vorbereitende Verfahren - hier also das Verfahren vor der Verwal-
tungsbehörde - nicht in ein gerichtliches Verfahren. Während in 
strafrechtlichen Verfahren die Staatsanwaltschaft vorgerichtlich ermit-
telt und dann bei hinreichendem Tatverdacht Anklage erhebt, es also
„automatisch“ vom vorbereitenden Verfahren in das gerichtliche 
Verfahren übergeht, verhält es sich in Bußgeldsachen anders. Im 
Gegensatz zur Staatsanwaltschaft schließt die Verwaltungsbehörde in
Bußgeldsachen den Vorgang selbst ab, nämlich durch Erlass eines Buß-
geldbescheides. Die Verwaltungsbehörde hat keine Möglichkeit, selbst
das Gericht anzurufen. Zum gerichtlichen Verfahren kommt es hier erst
auf einen Einspruch hin, also durch die Anfechtung der verwaltungs-
behördlichen Entscheidung. Anders als in Strafsachen handelt es sich
also nicht um ein echtes „Vorverfahren“ sondern um ein selbständiges
behördliches Verfahren mit eigener „Strafkompetenz“.

Fazit: Auch wenn es hier im Einzelfall nur um geringfügige Beträge geht,
sollte der Anwalt nicht vorschnell aufgeben, sondern versuchen, die 
Postentgeltpauschale - notfalls gerichtlich - durchzusetzen. Es wäre 
wünschenswert, wenn endlich einmal hierzu eine obergerichtliche oder
gar höchstrichterliche Entscheidung ergeht. Die grundsätzliche Bedeu-
tung dürfte wohl zu bejahen sein. 

Hoffnung gibt insoweit insbesondere die jüngere Rechtsprechung, die
zwei Angelegenheiten und damit zwei Postentgeltpauschalen bejaht:
AG Neuss AGS 2008, 598 (zwei Entscheidungen); AG Nauen AGS 2007,
405 = VRR 2007, 283; zfs 2007, 407; AG Gelnhausen AGS 2007, 453
= VRR 2007, 283; AG Detmold zfs 2007, 405; AG Hamburg Sankt
Georg JurBüro 2006, 359 = AGS 2006, 423; AG Düsseldorf AGS 2006,
504; AG Friedberg, AGS 2009, 225; AG Gronau, Urt. v. 13.3.2009 - 12
C 7/09 (zur Veröffentlichung vorgesehen).

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen

Interessante Entscheidungen

Anspruch auf Mehrvergütung nach einem 
verzögerten Vergabeverfahren
(BGH PM Nr. 104/2009) 

Der unter anderem für das private Baurecht zuständige VII. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs die Frage zu entscheiden, ob dem Unterneh-
mer nach einem verzögerten Vergabeverfahren ein Mehrvergütungsan-
spruch wegen einer Bauzeitverschiebung zustehen kann. 

Er hat die Frage für eine Fallkonstellation bejaht, in der der Zuschlag 
unverändert auf das Angebot erteilt worden ist. In diesem Fall ist der
Zuschlag ungeachtet der Bindefristverlängerung wegen der Formstrenge
des Vergabeverfahrens, das Änderungen der Ausschreibung grundsätz-
lich nicht zulässt, mit den in der Ausschreibung vorgesehenen Terminen
zustande gekommen.

Urteil vom 11. Mai 2009 – VII ZR 11/08

Die vollständige Pressemeldung (Nr. 104/2009) finden Sie auf der 
Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de, hier unter 
Pressemeldungen oder unter: 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2009&Sort=3&nr=47943&pos=3&anz=
107&Blank=1

Das Urteil finden Sie in Kürze hier:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2009&Sort=3&nr=47944&linked=urt&B
lank=1&file=dokument.pdf

Setra S6: gebaut von 1955 bis ca. 1963
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Rechtsanwaltsvergütung: 
Gesetzgeber klärt den Begriff der Anrechnung

Der Deutsche Bundestag hat Ende April in 2. und 3. Lesung eine für
Rechtsanwälte und Gerichte bedeutsame Änderung des anwaltlichen 
Vergütungsrechts beschlossen.

Mit dem neuen § 15a Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG, siehe den 
Gesetzentwurf BT-Drs. 16/11385 und
BT-Drs. 16/12717) beseitigt der Gesetz-
geber die Probleme, die in der Praxis
aufgrund von Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs zur Anrechnung
der anwaltlichen Geschäftsgebühr auf
die Verfahrensgebühr aufgetreten sind. Zur Erläuterung: Die Ge-
schäftsgebühr entsteht für die außergerichtliche Vertretung des 
Mandanten, die Verfahrensgebühr für die Vertretung des Mandanten
im Prozess. Hat der Rechtsanwalt den Mandanten in einem Streitfall 
bereits außergerichtlich vertreten, muss er sich einen Teil der Geschäfts-
gebühr auf die Verfahrensgebühr anrechnen lassen. Der Grund: Er hat
sich durch die vorgerichtliche Tätigkeit bereits in den Fall eingearbeitet.

Gewinnt der Mandant den Prozess, kann er von seinem Gegner stets
volle Erstattung der Prozesskosten, aber nur unter besonderen Voraus-
setzungen Erstattung der außergerichtlichen Kosten verlangen. In 
mehreren vielbeachteten Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof 
die Auffassung vertreten, dass die Verfahrensgebühr nur zu den 
Prozesskosten zählt, soweit sie nicht durch die Anrechnung einer 
vorgerichtlichen Geschäftsgebühr getilgt worden ist. Damit steht der
Mandant schlechter, wenn er vorgerichtlich einen Rechtsanwalt einge-
schaltet hat, als wenn er ihn sogleich mit der Prozessvertretung beauf-
tragt hätte. Das Vergütungsrecht behindert daher die vorgerichtliche
Streiterledigung durch Rechtsanwälte. "Dieses Ergebnis war nicht sach-
gerecht und widersprach unseren Vorstellungen von einer sinnvollen
Rechtsanwaltsvergütung und Justiz. Mit der Gesetzesänderung ist das
Problem gelöst", erläutert Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

Durch das neue Gesetz wird die Wirkung der Anrechnung sowohl im 
Innenverhältnis zwischen Anwalt und Mandant als auch gegenüber 
Dritten, also insbesondere im gerichtlichen Kostenfestsetzungs-
verfahren, nunmehr ausdrücklich geregelt. Insbesondere ist klargestellt,
dass sich die Anrechnung im Verhältnis zu Dritten grundsätzlich nicht
auswirkt. In der Kostenfestsetzung muss also etwa eine Verfahrens-
gebühr auch dann in voller Höhe festgesetzt werden, wenn eine 
Geschäftsgebühr entstanden ist, die auf sie angerechnet wird. Sicher-
gestellt wird jedoch, dass ein Dritter nicht über den Betrag hinaus auf 
Ersatz oder Erstattung in Anspruch genommen werden kann, den der
Rechtsanwalt von seinem Mandanten verlangen kann.

Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Es soll 
unmittelbar nach Verkündung in Kraft treten. (Quelle: Pressemitteilung
des BMJ vom 28.4.2009)

Bundestag beschließt "Ombudsstelle" für Streitigkeiten
zwischen Anwalt und Mandant

Der Deutsche Bundestag hat am 23. April mit dem Gesetz zur Moder-
nisierung von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht die
Errichtung einer unabhängigen, bundesweit tätigen "Schlichtungsstelle
der Rechtsanwaltschaft" beschlossen.

"Rechtsuchende können künftig Streitigkeiten mit ihrer Rechtsanwältin

oder ihrem Rechtsanwalt einfach und unkompliziert beilegen, ohne 
die Gerichte anrufen zu müssen. Die neue Schlichtungsstelle erlaubt
eine einvernehmliche Lösung zwischen Anwalt und Mandant, die den
Rechtssuchenden zudem nichts kostet. Anders als bei den bereits 
bestehenden Schlichtungsangeboten örtlicher Rechtsanwaltskammern
darf die Person des Schlichters nicht aus den Reihen der Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälte kommen.
Dadurch stärken wir das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in die Anwalt-
schaft. Mit der neuen, bundesweiten
Schlichtungsstelle tragen wir erheblich
zur Vermeidung gerichtlicher Ausein-
andersetzungen und damit auch zur
Gerichtsentlastung bei“, erklärte Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries.

Der Gesetzentwurf orientiert sich an dem Vorbild anderer erfolgreicher
"Ombudsstellen" wie etwa bei Banken oder Versicherungen. Die
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft soll bei der Bundesrechtsan-
waltskammer angesiedelt werden. Ihre Unabhängigkeit von der An-
waltschaft wird durch die gesetzlichen Anforderungen an die Person
des Schlichters und durch die vorgeschriebene Beteiligung eines Beirats
sichergestellt. Dem Beirat, der bei der Ernennung des Schlichters und
dem Erlass der Schlichtungsordnung mitwirkt, müssen neben Vertretern
der Rechtsanwaltschaft mindestens paritätisch auch Vertreter der Ver-
braucherverbände und anderer Einrichtungen (Verbände der Wirtschaft,
des Handwerks oder der Versicherungen) angehören.

Der Tätigkeitsbereich der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft wird
sich auf alle zivilrechtlichen Streitigkeiten wie beispielsweise über die
Höhe der Anwaltsvergütung (Honorarstreitigkeiten) oder über Haf-
tungsansprüche des Mandanten gegen den Anwalt (Anwaltshaftung)
erstrecken.

Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren, dessen Durchführung sowohl
der Rechtsanwalt als auch der Mandant beantragen können, ist für
beide Seiten freiwillig.

Die neue Schlichtungsstelle ergänzt die bestehenden lokalen Schlich-
tungseinrichtungen der Rechtsanwaltskammern und eröffnet den 
Mandanten die Möglichkeit, die Berechtigung anwaltlicher Honorar-
forderungen oder das Bestehen von Schadensersatzansprüchen wegen
anwaltlicher Falschberatung durch eine von der Anwaltschaft unab-
hängige Institution überprüfen zu lassen, ohne sogleich den Rechtsweg
beschreiten zu müssen.

Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Es soll 
zum 1. September 2009 in Kraft treten. (Quelle: Pressemitteilung des
BMJ vom 23.4.2009)

Aus dem Ministerium der Justiz
und für  Verbraucherschutz

Zusatzqualifikationen für Rechtsreferendare 
(PM 72/09 vom 06.05.09)

Bayerns Juristennachwuchs legt Sonderschichten ein und übt sich
in Rhetorik, Verhandlungsmanagement und Mediation

Angesichts des hart umkämpften Arbeitsmarktes für Juristen gewinnt
der Erwerb von Zusatzqualifikationen für Berufseinsteiger immer größere 
Bedeutung. Das bayerische Justizministerium bietet daher Rechtsrefe-
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rendaren ein breitgefächertes Spektrum von Kursangeboten zum 
Erwerb fachübergreifender Schlüsselqualifikationen. Justizministerin
Beate Merk erklärte heute in München: "Die Angebote reichen von 
Rhetorik, Verhandlungsmanagement und Mediation über Betriebs-
wirtschaftslehre und Fremdsprachen bis hin zu EDV. Im Jahr 2008 
nahmen insgesamt 1.940 Referendare, mithin zwei Drittel aller bayeri-
schen Referendare, diese vielfältigen Kursangebote wahr." 

Besonders groß ist nach Mitteilung Merks die Nachfrage nach Work-
shops zum Verhandlungsmanagement und nach Mediationskursen.
Hierbei handelt es sich jeweils um mehrtägige Veranstaltungen unter
der Leitung hochqualifizierter Fachleute, die bei den Referendaren auf
ausgesprochen positive Resonanz stoßen. Die bayerische Justiz wird
daher im Jahr 2009 zusätzliche Trainer ausbilden lassen, um noch mehr
interessierten Referendaren die Teilnahme an einem der begehrten Kurse
ermöglichen zu können. 

Merk: "Um sich heutzutage als angehender Jurist auf dem Arbeitsmarkt
durchzusetzen, genügt es nicht, sich das notwendige juristische 
Fachwissen anzueignen. Ebenso wichtig ist der Erwerb zusätzlicher,
fachübergreifender Schlüsselqualifikationen. Ich bin überzeugt, dass
damit die Chancen unserer bayerischen Referendare auf dem Arbeits-
markt deutlich verbessert werden!" 

Zulassungszahlen Rechtsanwaltschaft 
(PM 71/09 vom 30.04.09)

Zustrom zum Rechtsanwaltsberuf hält an

Wie Justizministerin Dr. Beate Merk heute in München bekanntgab, 
wurden im Jahr 2008 in Bayern 1.321 Bewerber zur Rechtsanwaltschaft
und 14 Gesellschaften mit beschränkter Haftung als Rechtsanwalts-
gesellschaften zugelassen. Damit liegen die Zulassungszahlen weiterhin
auf hohem Niveau (2007: 1.399 Bewerber, 2006: 1.509 Bewerber). 
Da die Zahl der Abgänge (Verzicht, Tod oder Zulassungswechsel) 
erheblich hinter der Zulassungszahl zurückbleibt, steigt die Gesamt-
mitgliederzahl der bayerischen Rechtsanwaltskammern stetig und 
betrug zum 31. Dezember 2008 25.405. Innerhalb von nur 14 Jahren
(Ende 1994 waren es 12.452 Mitglieder) hat sich die Mitgliederzahl
mehr als verdoppelt. Fast die Hälfte (12.060) aller bayerischen Rechtsan-
wälte ist im Bereich der Stadt und des Landkreises München zugelassen. 

Die Rechtsanwaltsdichte (RAe pro 100.000 Einwohner) in Bayern beträgt

• im Landesdurchschnitt (12,5 Mio. E) 203,
• im Bereich der Rechtsanwaltskammer München (6,9 Mio. E.) 268,

• im Bereich der Rechtsanwaltskammer Nürnberg (3 Mio. E.) 143,
• im Bereich der Rechtsanwaltskammer Bamberg (2,4 Mio. E.) 108,
• im Bereich der Stadt und des Landkreises München (1,6 Mio. E.) 753.

Merk: "Angesichts dieser hohen Zahlen gestalten sich die Arbeitsbedin-
gungen und die wirtschaftliche Situation insbesondere junger Anwälte
zunehmend schwieriger. Bei der Entscheidung über die Aufnahme eines
Jura-Studiums sollte man sich dieser Situation bewusst sein."

Personalia

Neue BGH-Richter - Zwei Bayern zu Richtern am 
Bundesgerichtshof gewählt

Der Vorsitzende Richter am Landgericht Würzburg Thomas Bellay (48)
und der Richter am Oberlandesgericht Bamberg Dr. Peter Günter (49)
sind am 14. Mai in Berlin vom Richterwahlausschuss zu Richtern am
Bundesgerichtshof gewählt worden.

Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk: "Mit Thomas Bellay und Peter
Günter gehen zwei hochqualifizierte Juristen nach Karlsruhe. ...”

Der gebürtige Münchner Thomas Bellay trat am 1. Mai 1985 in die Dien-
ste der bayerischen Justiz und war anschließend als Staatsanwalt bei der
Staatsanwaltschaft Würzburg, als abgeordneter Richter am Landgericht
Leipzig, als Richter am Landgericht Würzburg, als Oberstaatsanwalt bei
der Staatsanwaltschaft Würzburg und zuletzt als Vorsitzender Richter
am Landgericht Würzburg tätig. Vom 1. Dezember 1994 bis 30. No-
vember 1997 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bundes-
gerichtshof abgeordnet, so dass er auf seine neue Tätigkeit in ganz
besonderer Weise vorbereitet ist. Im Jahr 2001 folgte eine zweijährige
Abordnung an das Bundesverfassungsgericht. 

Der in Heilbronn-Sontheim geborene Dr. Peter Günter begann seine 
Justizkarriere am 1. August 1991 als Staatsanwalt bei der Staatsan-
waltschaft Würzburg und wechselte 1997 in das Richteramt am Land-
gericht Würzburg. Bereits während seiner Dienstzeit bei der
Staatsanwaltschaft unterrichtete er nebenamtlich Rechtsreferendare,
von 1999 bis 2006 war er dann als hauptamtlicher Arbeitsgemein-
schaftsleiter für Rechtsreferendare in Würzburg tätig. Zeitweilig beklei-

MB 300 SE Cabrio
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dete er zusätzlich das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim
Landgericht Würzburg und war mit der Hälfte seiner Arbeitskraft als
Richter am Landgericht Würzburg und am Amtsgericht Würzburg ab-
geordnet. Am 1. April 2004 wurde er zum Richter am Oberlandesgericht
Bamberg befördert und war zuletzt seit 2006 wieder in der Rechtspre-
chung tätig. 

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz, PM 84/09 vom 15.05.09)

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen 

Stand der Doppelbesteuerungsabkommen

Das Bundesfinanzministerium stellt auf seiner Internetseite Informatio-
nen zu den von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Dop-
pelbesteuerungsabkommen zur Verfügung. Die tabellarische Übersicht
(Stand: 1.1.2009) enthält Angaben über geltende Abkommen mit Fund-
stelle, den Tag des Inkrafttretens sowie den Beginn der Anwendung.
Ferner ist ein Begleitschreiben des Ministeriums zu beachten. 

(http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_318/DE/Wirtschaft__und_
_Verwaltung/Steuern/Internationales__Steuerrecht/Staatenbezogene-
__Informationen/node.html?__nnn=true). 

(Quelle: gtai Rechtsnews 5/2009)

EU-Markenschutz wesentlich kostengünstiger 
und einfacher zu erhalten

Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten haben be-
schlossen, die Gebühren des EU-Markenamts (Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt, HABM) in Alicante, Spanien, weiter zu senken und
das Registrierungsverfahren zu vereinfachen. Nach einer ersten Senkung
der Gebühren im Jahr 2005 (IP/05/1289) wird es so für die Unternehmen
im EU-Binnenmarkt noch einmal wesentlich billiger und einfacher, Mar-
kenschutzrechte zu erhalten. 

Die Gebührensenkung und Verfahrensvereinfachung bestehen im 
Wesentlichen darin, dass die Eintragungsgebühr für Gemeinschafts-
marken entfällt. Die Unternehmen brauchen somit nur noch eine Ge-
bühr – die Anmeldegebühr – und keine Eintragungsgebühr mehr zu
entrichten. Damit verkürzt sich auch die Bearbeitungszeit für die Ein-
tragung einer Gemeinschaftsmarke erheblich.

Statt wie bisher 1 750 EUR für die Anmeldung und Eintragung einer
Gemeinschaftsmarke fällt in Zukunft nur noch eine Anmeldegebühr von
1 050 EUR an. Bei Internet - Anmeldungen wird künftig nur noch eine
Anmeldegebühr von 900 EUR berechnet.

Die Kosten für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verringern sich
somit um 40 %, auf elektronischem Weg sogar um 44 %.

Zudem wird die individuelle Gebühr für internationale Markenanmel-
dungen und -eintragungen, bei denen die Europäische Gemeinschaft
gemäß dem Madrider Protokoll benannt werden soll, von 1 450 EUR
auf 870 EUR und damit ebenfalls um 40 % gesenkt.

(Quellen: Website Europäischen Kommission,© Europäische Gemein-
schaften, 1995-2009)

10. Soldan Tagung beschäftigt sich mit anwaltlicher 
Ausbildung im Schwerpunktbereich

18. und 19. Juni 2009
Schlosspark der Universität Münster

NRW-Justizministerin Müller-Piepenkötter berichtet über 
den aktuellen Stand im Bologna-Prozess

Über den aktuellen Stand des Bologna-Prozesses informiert die Justiz-
ministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Roswitha Müller-Piepen-
kötter, zum Auftakt der diesjährigen Sodan-Tagung im Schlosspark der
Universität Münster.  Mit der am 18. und 19. Juni 2009 stattfindenden
Veranstaltung schafft die Hans Soldan Stiftung - in diesem Jahr zusam-
men mit der Forschungsstelle Anwaltsrecht der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster und der Rechtsanwaltskammer Hamm -
mittlerweile zum 10.  Mal für Juristen aus Wissenschaft, Praxis und Ju-
stiz eine Plattform zum Meinungsaustausch über die anwaltsorientierte
Juristenausbildung.

In der themenspezifischen Vortragsveranstaltung und den sich ansch-
ließenden Workshops stehen die „Anwaltsausbildung im Schwer-
punktbereichsstudium“ und  die „anwaltliche Weiterbildung in
Masterstudiengängen“ auf dem Programm. Dabei werden die Themen
von den anwaltlichen Dozenten des Münsteraner Schwerpunktbereichs
„Rechtsgestaltung und Streitbeilegung“, Rechtsanwälte Dr. Aderhold,
Dr. Lenkaitis, Peitscher und Sandkühler sowie Prof. Dr. Speckmann tra-
ditionell sowohl aus der anwaltlichen als auch aus der wissenschaftli-
chen Perspektive und aus Sicht der Referendarausbildung beleuchtet.

Informationen finden Sie unter soldan.de und anwaltsrecht.net.

Der MAV auch 2009 beim München Marathon
Teilnahme in der Anwaltswertung

München Marathon
am 11. Oktober 2009

Auch in diesem Jahr möchte der Münchener AnwaltVerein e.V. in einer 
Anwaltswertung am München Marathon teilnehmen und seine 
Mitglieder auf die Strecke schicken. Möglich ist eine Meldung sowohl für
den Marathon als auch für den 10 km - Lauf.
Die Anmeldung für die Anwaltswertung muss  bis spätestens zum 
15. September 2009 über den Münchener AnwaltVerein erfolgen. 

Läufer beim München Marathon 2008
Forts. Seite 12 
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Ansprechpartnerin ist Frau Grüttner im ASC, im Justizpalast, Prielmay-
erstr. 7, Zimmer 63. Die Startgebühren liegen bei 59 Euro für den Ma-
rathon, 25 Euro für  den M-Lauf 10 KM und 105 Euro für die Staffel.
Die Teilnahmegebühr ist an den MAV zu entrichten. Allgemeine Informa-
tionen zum Marathon erhalten Sie auf der Homepage des Veranstalters
unter: http://www.muenchenmarathon.de 

Verkehrsanwälte Info

Ersatz von Sachverständigenkosten - Erforderlichkeit der
Einholung eines zweiten Sachverständigengutachtens

Das Amtsgericht Wiesloch stellt in seinem Urteil vom 27.02.2009 - Ge-
schäftsnummer: 1 C 329/08 - fest, dass die Einholung eines weiteren
Sachverständigengutachtens sich dann erübrigt, wenn angesichts der
Ergebnisse des vorgelegten Sachverständigengutachtens nicht ersichtlich
ist, dass die Beauftragung eines anderen Sachverständigen zu einem
niedrigeren Honorar geführt hätte. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news06_2009_punkt1.pdf, PDF-Datei
(240 KB)

Mietwageneigenschaft eines Fahrzeuges ist kein 
entscheidender wertbildender Faktor

Das Landgericht Kaiserslautern hat durch Urteil vom 25.03.2009 ent-
schieden, dass die Mietwageneigenschaft eines Fahrzeugs kein ent-
scheidender wertbildender Faktor und daher weder
offenbarungspflichtig noch ein Mangel im Sinne des § 434 BGB ist. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news06_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei
(440 KB)

Auch bei fiktiver Abrechnung sind die Stundenverrech-
nungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt 
zugrunde zu legen

Nach dem Urteil des Amtsgericht Nürnberg vom 20.01.2009 - Az: 31 C
5330/08 - hat der Geschädigte auch bei fiktiver Abrechnung der Repa-
raturkosten Anspruch darauf, dass die Stundenverrechnungssätze der
markengebundenen Werkstatt zugrunde gelegt werden. Auch die Rei-
nigungskosten sind bei einer fiktiven Schadensabrechnung, unabhängig
davon, ob sie tatsächlich angefallen sind oder nicht, zu erstatten. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news06_2009_punkt3.pdf, PDF-Datei 

schadenfix.de

Mehr als 2.500 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht haben
sich bereits bei schadenfix.de registrieren lassen. Momentan werden
vielversprechende Verhandlungen geführt, um Kooperationspartner für
schadenfix.de, die neue Internetplattform der Verkehrsanwälte zur Scha-
denregulierung, zu gewinnen. Der Standardeintrag ist für alle Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht kostenlos. Haben auch Sie
Interesse? Dann klicken Sie hier: www.schadenfix.de

Videofilm anlässlich der 30-Jahrfeier der Arbeitsgemein-
schaft Verkehrsrecht

Der Videofilm, der anlässlich der 30-Jahrfeier der Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht in Weimar gedreht wurde, steht jetzt für Sie zum An-
schauen bereit. Klicken Sie einfach auf http://www.advotv.com/media
details.php?key=d89f42e54794fd17bfe1

Weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden Sie auf
deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de.

Neues vom DAV

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer neuer Präsident
des Deutschen Anwaltvereins

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins hat auf dem 60. Deutschen
Anwaltstag in Braunschweig Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel,
zum Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins (DAV) gewählt. Ewer
folgt Rechtsanwalt Hartmut Kilger nach, der seit 2003 an der Spitze der
Interessenvertretung der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte stand.

Ewer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, spezialisiert auf das öffentliche
Recht mit den Schwerpunkten Bau-, Planungs- und Umweltrecht sowie
Wirtschaftsverwaltungsrecht,  möchte bei seiner berufspolitischen Tätig-
keit einen Schwerpunkt auf die Bewahrung der Freiheit und der Unab-
hängigkeit der Anwaltschaft setzen. Des Weiteren will sich Ewer für die
Einheit der Anwaltschaft einsetzen.  der 53 jährige engagiert sich seit
Jahren im DAV, sowohl in Fachausschüssen, wie den Ausschüssen Um-
welt- und Verwaltungsrecht als auch im Vorstand und - seit  September
2004 - im Präsidium des DAV.

Anwaltsblattgespräch: Zypries gegen Kürzungen 
bei Beratungshilfe und PKH

Gegen Kürzungen bei Beratungs- und Prozesskostenhilfe hat sich Bun-
desjustizministerin Brigitte Zypries ausgesprochen. Die Vorschläge der
Länder zur Kostenbegrenzung führten in ihrer Gesamtheit dazu, die Bür-
ger von der gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte abzuhalten, sagte
Zypries im Anwaltsblattgespräch. So sei eine erhöhte Eigenbeteiligung
bei der Beratungshilfe verfassungsrechtlich bedenklich. „Die Länder soll-

früher ein »Trabant«

Trabant 601 (DDR): ab 1962
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ten anerkennen, dass es unseren Rechtsstaat nicht zum Nulltarif gibt",
so Zypries. Sie stellte in Aussicht, dass die Pläne der Länder in der Großen
Koalition keine Mehrheit mehr bekommen. Das Gespräch über den Zu-
gang zum Recht und die Gebühren der Anwälte lesen Sie im aktuellen
Mai-Heft des Anwaltsblatts oder unter www.anwaltsblatt.de. 

Gesetzgeber korrigiert BGH-Rechtsprechung 
zur Gebührenanrechnung

Der Wille des Gesetzgebers ist wieder hergestellt: Die Anrechnung der
Geschäftsgebühr wird schon bald nicht mehr zu einer Verminderung
der Verfahrensgebühr führen. Der Bundestag hat vergangene Woche
endgültig einen neuen
§ 15a RVG zur Korrek-
tur der BGH-Recht-
sprechung beschlossen.
Der DAV begrüßt die
Neuregelung, da sie zu
Rechtsklarheit bei der
Gebührenanrechnung
führt. Der Anwalt
kann grundsätzlich Geschäfts- und Verfahrensgebühr jeweils in voller
Höhe geltend machen. Er darf aber insgesamt von seinem Mandanten
nicht mehr als den um den Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbe-
trag beider Gebühren fordern. Der Gesetzgeber hat zudem klargestellt,
dass eine außergerichtlich entstandene Geschäftsgebühr einen Dritten
nicht entlasten soll. § 15a RVG wird am Tag nach der Verkündung des
Gesetzes im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Mit der Verkündung ist in
den nächsten Wochen zu rechnen. Den Wortlaut der Norm können Sie
unter http://www.anwaltverein.de/downloads/Depescheninhalte/-15a-
RVG.pdf abrufen. 

DAV war bei Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss
zur Änderung des Arzneimittelgesetzes durch 2 Experten
vertreten 

Am 6. Mai 2009 fand vor dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bun-
destages eine Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung arz-
neimittelrechtlicher und anderer Vorschriften statt. Der DAV war sowohl
durch Rechtsanwalt Dr. Valentin Saalfrank als Vertreter des Medizinrechts-
ausschusses als auch durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Hermann Plagemann,
den Vorsitzenden des Sozialrechtsausschusses, bei der Anhörung vertre-
ten. In Vorbereitung der Anhörung wurde in Ergänzung zur Stellungnahme
(http://www.anwalt verein.de/down loads/ Stellung nahmen-09/SN03a-
2009.pdf) zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arz-
neimittelgesetzes noch eine Stellungnahme (http://www.anwaltverein.de/
downloads/Stellungnahmen-09/Med-3309-AMG.pdf) zum diesbezügli-
chen Gesetzentwurf der Bundesregierung erarbeitet. 

Neuer LL.M. in „Anwaltsrecht und 
Anwaltspraxis“ – Jetzt anmelden

Ab sofort können sich die Teilnehmer der DAV-Ausbildung aber auch
Kolleginnen und Kollegen für den neuen LL.M.-Studiengang „Anwalts-
recht und Anwaltspraxis“ anmelden, den die Fernuniversität in Hagen in
Kooperation mit dem DAV anbietet. Bei zeitlicher und örtlicher Flexibi-
lität ermöglicht er auch Anwältinnen und Anwälten, mit anspruchsvol-
len Studien unterlagen berufsbegleitend ihre Kenntnisse im anwaltlichen
Recht zu vertiefen und ihre bereits im Beruf erworbene Kompetenz
durch einen LL.M.-Titel nach außen zu dokumentieren.

Weitere Informationen zum neuen Masterstudiengang der Fernuniver-
sität Hagen und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter :

www.anwaltverein.de/down loads/Depescheninhalte/LLM-Broschue re.pdf.
Mehr Infos zur DAV-Ausbildung unter www.dav-anwaltausbildung.de.

Konsultation für besseren Zugang zu Gerichten – 
Kommission

Sieben Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung 44/2001 („Brüssel I“) will
die Kommission weitere Hindernisse bei der gegenseitigen Anerkennung
und Vollstreckung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen beseitigen. Das
am 21. April 2009 angenommene Grünbuch samt Anwendungsbericht
(beim DAV erhältlich) lassen eine Gesetzesinitiative zur Abschaffung des
Exequaturverfahrens erwarten. Rechtsschutz soll in diesem Zusammen-

hang durch ein europaweit harmonisier-
tes Nachprüfverfahren garantiert werden.
Unterschiedliche Lösungsansätze ent-hält
das Grünbuch hinsichtlich der Ablösung
der bisherigen Rechtshängigkeitsrege-
lung. Ziel ist es u. a., Gerichtsstandsver-
einbarungen ein höheres Gewicht zu
verleihen und Missbrauch von Torpedo-
klagen (Geltendmachung neg. Feststel-

lungsklagen in Ländern mit langer Verfahrensdauer) zu vermeiden. Im
Zusammenhang mit Sammelklagen erwägt die Kommission einheitliche
Regelungen zur Anerkennung von Urteilen aus Drittstaaten, die in Europa
gegen ordre public verstoßen. Zudem wird die Frage nach speziellen Zu-
ständigkeitsvorschriften in diesem Bereich gestellt. Zu diesen und zahlrei-
chen anderen Themen ruft die Kommission zur Stellungnahme auf. Die
Konsultation zum Grünbuch endet am 30. Juni 2009. 

Dieser Beitrag entstammt der „Europa im Überblick" (EiÜ). Für den Bezug
dieses Dienstes genügt eine Nachricht an bruessel@eu.anwaltverein.de.

Alfa Romeo 1750

Alfa Romeo 1750

Moshammer
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Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
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Haufe-Praxis-Ratgeber für Vermieter

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die hier anzuzeigenden Titel richten
sich primär an juristisch interessierte Laien, die sich als Immobilienei-
gentümer mit der Rechtslage aus Vermietersicht vertraut machen und
vorhandene Gestaltungsspielräume ausschöpfen wollen. Aber auch
und gerade nicht einschlägig spezialisierten Anwälten, die einen er-
sten praxisgerechten Einstieg in die Materie suchen, können sie zur
Lektüre durchaus empfohlen werden.

„Der Mieter zahlt nicht – was tun?“ 
Von RA Gerhard Lochmann und Franziska Lochmann. 
Rudolf Haufe Verlag. Neuerscheinung 2008. 232 Seiten,
broschiert, mit CD-ROM. Euro 29,80. 
ISBN 978-3-448-08030-8.

Der neue Praxis-Ratgeber zum leidigen Thema „Mietrückstände“ 
beantwortet  leicht fasslich und kompetent  Fragen wie

■ Welche Sofortmaßnahmen sind angezeigt, wenn die Miete
nicht pünktlich eingeht?

■ Wie lauten die häufigsten Begründungen der Mieter und wie
reagiert man am besten darauf?

■ Wie lässt sich wirkungsvoll Druck ausüben?

■ Wie mahnt und kündigt man rechtssicher und wirkungsvoll?

■ Wie verhandelt man erfolgreich über Ratenzahlungen?

■ Wie kann man effizient aus dem Vermieterpfandrecht 
vorgehen?

■ Welche Möglichkeiten gibt es, die Räumung durchzusetzen?

Die praktische Umsetzung erleichtern dabei Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen, Check-Listen, nützliche Tipps und anschauliche Beispiele. Zahl-
reiche Musterbriefe, -formulare und -verträge helfen, die knifflige
Kommunikation mit säumigen Mietern zielführend zu gestalten – von
der freundlichen Erinnerung an eine erhöhte Betriebskostenvoraus-
zahlung über sämtliche Mahnstufen bis hin zur Kündigung, Räumung
und Strafanzeige.

Überdies werden Vorbeugemaßnahmen aufgezeigt, wie sich Miet-
minderung, und -ausfälle durch kluge Mieterauswahl und Vertragsge-
staltung möglichst von vornherein vermeiden lassen.

„Das Vermieter-Praxishandbuch“. 
Von RA Rudolf Stürzer, RA Michael Koch, RAin Birgit
Noack und RAin Martina Westner. Rudolf Haufe Verlag.
4. aktualisierte Aufl. 2008. 440 Seiten, broschiert, 
mit CD-ROM. Euro 29,80. 
ISBN 978-3-448-08742-0.

Das nun schon zum vierten Mal neu aufgelegte „Vermieter-Praxis-
handbuch“ informiert wieder über die aktuelle Rechtslage und hilft
Vermietern in jeder Phase des Mietverhältnisses, die zulässigen Ge-
staltungsspielräume auszuschöpfen.

Dem chronologischen Ablauf eines Mietverhältnisses folgend, bietet
der Ratgeber dabei zahlreiche Handlungsanweisungen und praxisge-
rechte Formulierungsvorschläge zu Fragestellungen wie

■ Wie lässt sich ein passender Mieter finden?

■ Worauf ist bei Abschluss des Mietvertrags zu achten?

■ Was ist bei Übergabe der Mieträume und bei Anlage der 
Kaution zu beachten?

■ Wie werden die Betriebskosten abgerechnet?

■ Wie werden Mieterhöhungen durchgeführt?

■ Worauf muss der Vermieter bei Modernisierungen achten?

■ Was ist bei baulichen Änderungen des Mieters zu bedenken?

■ Was ist bei Mietminderung und Gewährleistungsansprüchen 
zu tun?

■ Wann ist eine Abmahnung gerechtfertigt?

■ Wann darf der Vermieter die Mieträume besichtigen?

■ Wie wird ein Mietverhältnis beendet?

■ Was ist bei Rücknahme der Mieträume zu beachten?

■ Wie wird ein Mietverhältnis abgewickelt?

Die entsprechenden Ausführungen berücksichtigen den Stand von Ge-
setzgebung und Rechtsprechung zum 01.03.2007, insbesondere die
neuen Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG), die Energieeinsparverordnung (EnEV), die u. a. die schrittweise

MB 711
(diese Version: 1958 – 1967)

Grenzfall: MB 911
(diese Version: 1967 – 1977)
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Einführung des Energieausweises vorschreibt, die Betriebskosten- und
Wohnflächenverordnung sowie zahlreiche Entscheidungen des BGH –
unter anderem zur Wirksamkeit von Vertragsklauseln und zu Inhalt
und Form von Mieterhöhungs- und Kündigungsschreiben.

„Umgang mit schwierigen Mietern“. 
Von RA Norman M. Spreng. Rudolf Haufe Verlag. 
2. aktualisierte Aufl. 2008. 288 Seiten, broschiert, 
mit CD-ROM. Euro 34,80. 
ISBN 978-3-448-08775-8.

Nicht nur Menschen, die ihre Mieten nicht bezahlen können oder wol-
len, machen Vermietern das Leben schwer. Auch das kommt vor: Der
Sperrmüll des Mieters stapelt sich im Keller, der Teppichboden ist ver-
saut, der Wasserhahn ist von der Spüle verschwunden. Und noch so
vieles mehr.

Bis zum Ruin gehende Folgen von Horror-Mietverhältnissen sind jedoch
in vielen Fällen nicht gottgegeben, sondern lassen sich meist auch auf
Fehler der Vermieter zurückführen, die sich allzu vertrauensselig 
verhalten haben.

Praktische Hilfestellung für den richtigen Umgang mit Problem-
Mietern bietet indes dieser Ratgeber. Denn er zeigt auf, wie man schon
im Vorfeld beurteilen kann, ob ein potenzieller Mieter mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit ein angenehmer Mieter sein wird, 
welches Fehlverhalten der Mieter überhaupt an den Tag legen kann,
und wie man als Vermieter – durchaus auch einvernehmlich und ohne
Streit – dagegen am besten vorgeht.

Behandelt werden dabei Themenkomplexe wie

■ Vorsichtsmaßnahmen bereits im Vorfeld der Vermietung

■ Lösungsmöglichkeiten für die gängigsten Problemfälle

■ Geeignete Maßnahmen gegen schwierige Mieter

■ Wenn alles nichts hilft: das Gerichtsverfahren

■ Zwangsvollstreckung

■ Kostenrisiko

■ Insolvenz des Mieters

Auf diese Weise lernen Vermieter, frühzeitig und angemessen auf 
eventuelle Missstände zu reagieren und eventuell entstehenden 
Schaden möglichst gering zu halten.

„Vermieter-Lexikon“ 
Von RA Rudolf Stürzer und RA Michael Koch. 
Rudolf Haufe Verlag. 10. Aufl. 2008. ca. 1.000 Seiten,
broschiert, mit CD-ROM. Euro 29,80. 
ISBN 978-3-448-09183-0.

Ob ausufernde Haustierhaltung oder die vom
Vermieter selbständig gekürzte Miete, weil
der Baukran vor dem Fenster den Blick 
versperrt – oft ist die Rechtslage nicht auf 
den ersten Blick klar. Wer was darf und was
gar nicht geht, kann man im „Vermieter-
Lexikon“ von Haufe nachlesen; jetzt ganz ak-
tuell in der 10. Auflage, auf über 1.000 Seiten
und mit über 7.000 Gerichtsentscheidungen
zu rund 250 Stichwörtern.

Von A wie Abmahnung bis Z wie Zweck-
entfremdung bietet das Lexikon praktisches
Vermieter-Wissen zu den wichtigsten Punkten,
wie etwa

■ Schönheitsreparaturen – Welche Vertragsklauseln den Mieter
zur Renovierung verpflichten

■ Betriebskosten – Was der Vermieter umlegen darf

■ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Was der Vermieter bei
der Auswahl von Mietinteressenten beachten muss

■ Energieeinsparverordnung – Die Pflicht zur Vorlage des 
Energieausweises

■ Tierhaltung – Das neue Grundsatzurteil des BGH

■ Mieterhöhung nach Modernisierung – Das Mitteilungs-
schreiben an den Mieter

■ Wertsicherungsklausel – Was der Wegfall des Genehmigungs-
verfahrens bedeutet

Dabei wurden das bewährte Konzept der Vorauflagen beibehalten und
die einzelnen Stichwörter unter Berücksichtigung ihrer praktischen Be-
deutung kürzer oder ausführlicher dargestellt. Breiten Raum nehmen
danach die Ausführungen zur Mieterhöhung, zur Kündigung und zu
den Betriebskosten ein, denen durch ihr starkes Ansteigen immer
größere Bedeutung zukommt.

Geprägt ist die vorliegende Auflage aber auch von der Vielzahl neuer
Entscheidungen sowohl der Mietgerichte als auch des Bundesge-
richtshofs und des Bundesverfassungsgerichts. 

Somit erweist sich das übersichtliche und umfassende Nachschlage-
werk durchaus auch für den Fachmann als nützliche Hilfestellung in
der täglichen Praxis.

Ergänzt werden die hier vorgestellten Haufe-Praxis-Ratgeber jeweils
durch wichtige BGH-Urteile, Musterbriefe, -formulare und einschlägige
Gesetzesvorschriften, die bequem und einfach in die eigene Textver-
arbeitung übernommen und bearbeitet werden können.

Rechtsanwalt Roland Thalmair, 
Kanzlei Kastl (M. A.) & Kollegen, 
Landshut

MB T1 Pritschenwagen: 1967 bis 1986

Simson »Schwalbe« (DDR):
1964 bis 1986
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Schäfer/Sander/van Gemmeren: 
Praxis der Strafzumessung, Verlag C. H. Beck, München,
4. neubearbeitete Auflage 2008. 440+XXIX Seiten, 
kartoniert, EUR 45,00, 
ISBN 13: 978-3-406-56522-9 (NJW Praxis, Band 51).

Das Recht der Strafzumessung umfaßt nur wenige Paragraphen im Straf-
gesetzbuch, das Gericht hat große Spielräume für die Würdigung von Tat
und Täter und damit für das Finden einer angemessenen Strafe. Gleich-
wohl ist die genaue Kenntnis des Strafzumessungsrechts und dessen
Handhabung in der Praxis nicht nur für Richter, sondern auch für Straf-
verteidiger von zentraler Bedeutung. Mehr noch als die Delikte, für die ein
schuldiger Angeklagter verurteilt wird, interessiert diesen, welche Strafe
er bekommt. Geht es mit einer Geldstrafe ab oder hat er eine Freiheits-
strafe verwirkt? Und muß er diese auch wirklich absitzen, oder bekommt
er noch einmal Bewährung? Welche Nebenfolgen hat die Verurteilung?

Freilich kann kein Strafverteidiger genau vorhersagen, welche Strafe
ein Gericht verhängen wird, auch wenn es gelegentlich — z. B. in 
Verkehrsstrafsachen — „Haustarife“ gibt, die mehr oder weniger offen
auch kommuniziert werden. Er kann aber eine ungefähre Einschätzung
abgeben und aufzeigen, wie die Straffindung abläuft bzw. ablaufen
sollte und welche Umstände positiv oder negativ gewertet werden.
Auf dieser Grundlage ist dann eine Einlassungsberatung des Mandan-
ten, die Ausarbeitung des Plädoyers oder aber das Abfassen einer 
Revisionsschrift möglich.

Das hier vorgestellte Werk beleuchtet detailliert alle Fragen zum Recht
der Strafzumessung aus der Sicht des Praktikers, es gibt ihm zusätzlich
aber auch den notwendigen theoretischen Background sowie 
einschlägige Rechtsprechungshinweise an die Hand, um mit Substanz
argumentieren zu können. Es ist auf den Stand vom Februar 2008 
gebracht worden und berücksichtigt daher bereits den Übergang von
der Strafabschlagslösung zur Vollsteckungslösung bei staatlich verur-
sachter Verfahrensverzögerung, den der Große Senat des Bundes-
gerichtshofs für Strafsachen Mitte Januar 2008 vollzogen hat. Auch
weitere grundsätzliche Entscheidungen des BGH haben Eingang 
gefunden und werden umfangreich diskutiert. Ihrer steigenden prak-
tischen Bedeutung folgend sind auch die Ausführungen zum Verfall,
zum Berufsverbot, zur Persönlichkeitsstörung und zu den Maßregeln
der Besserung und Sicherung verstärkt thematisiert worden.

Vom Aufbau her ist das Buch logisch und übersichtlich angelegt. Nach
einem kurzen Blick auf die Grundtendenzen der modernen Kriminal-
politik (Teil 1) wird in Teil 2 das Instrumentarium der strafrechtlichen
Sanktionen dargestellt, beginnend mit der Einstellung nach §§ 153,
153a StPO und der Verwarnung mit Strafvorbehalt. Es folgen Geld-
und Freiheitsstrafe, auch nebeneinander verhängt. Danach geht es um
den Verfall, den erweiterten Verfall und die Einziehung, das Berufs-

verbot, die Entziehung der Fahrerlaubnis sowie das Fahrverbot. Teil 3
ist den strafzumessungserheblichen Umständen gewidmet: hier wer-
den die Strafzumessungsschuld, das Thema gerechter Schuldausgleich
sowie der Gedanke der Prävention und der Ausgleich zwischen den
Strafzwecken im Rahmen der Strafzumessung behandelt. Schließlich
geht es noch um den Gedanken der Gleichbehandlung, der für die 
Integrationswirkung des Rechts besonders wichtig ist und verhindert,
daß ein unerträgliches Gefühl der richterlichen Willkür Platz greift.

In Teil 4 ist der Vorgang der Strafzumessung an der Reihe: es geht um
den gesetzlichen Strafrahmen und dessen Verschiebung aus einer 
Vielzahl von Gründen, sodann um die eigentliche Strafhöhenbestim-
mung („den Spielraum“) und schließlich um die Festlegung der Strafe.
Die Gesamtstrafenbildung, auch in Form der nachträglichen Gesamt-
strafenbildung, ist Thema von Teil 5 des Werkes.

Danach wird die Feststellung der strafzumessungserheblichen Tat-
sachen, auch für den Sonderfall der Teilrechtskraft, näher beleuchtet
(Teil 6). Teil 7 zeigt, wie die Strafzumessung in den Urteilsgründen 
darzulegen ist. Dieses Kapitel sollte der Anwalt nicht überschlagen,
sondern zum Aufspüren von Revisionsgründen nutzen, da die 
gebotenen Anforderungen an Aufbau und Begründung, insbesondere
von den Amtsgerichten, in der täglichen Praxis oftmals nicht 
eingehalten werden.

Der letzte Teil des Bandes (Teil 8) bietet auf mehr als 80 Seiten eine
wahre Fundgrube an deliktsspezifischen Strafzumessungsumständen.
Quer durch das Strafgesetzbuch wird hier von Aussagedelikten über
Diebstahl und Raub bis hin zu Bestechungsdelikten fast jede wichtige
Deliktsgruppe aufgegriffen. Aber auch aus dem Nebenstrafrecht sind
die wichtigsten Bereiche dabei: Straßenverkehrsdelikte, Straftaten nach
dem BtMG sowie Steuerhinterziehung.

Diese Monographie aus der Feder dreier Richter ist ein Buch aus der
Praxis für die Praxis, randvoll angefüllt mit Informationen über das
Thema Strafzumessung. Es wäre sträflich, auf den Wissensvorsprung,
den dieses Werk bietet, verzichten zu wollen.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München

Hartmann, Peter: Kostengesetze, 
Verlag C. H. Beck, 39., völlig neu bearbeitete Aufl. 2009. 
2100 + XXIX Seiten, in Leinen, 
EUR 115,00, ISBN 978-3-406-58510-4.

Der von Dr. Dr. Peter Hartmann, Richter am Amtsgericht Lübeck a. D.
jährlich erscheinende Kommentar zum Kostenrecht liegt nun in der 
39. Auflage vor. Während man gelegentlich schon einmal eine 
Auflage überspringen kann, ist die vorliegende Neubearbeitung 
ein Muß für jede Anwaltskanzlei. Die im Kostenrecht anstehenden 
Änderungen aufgrund der ab dem 01.09.2009 in Kraft tretenden 
Reform des Familienrechts sowie der FGG-Reform sind bereits 
sämtlich eingearbeitet, es findet sich aber selbstverständlich auch noch
der derzeit gültige Gesetzeswortlaut, so daß man sich die nächsten
Monate über mit den jeweiligen Neuerungen vertraut machen kann.

Dabei handelt es sich nicht etwa um einige wenige Veränderungen,
die ihre Schatten eben auch in die Kostengesetze werfen. Das 
„Kostenrecht ist ein Nadelöhr der Justiz“, wie Hartmann es treffend
ausdrückt, so daß sämtliche Reformen ihren Weg durch seine Regeln
finden müssen.

Fortsetzung S. 17, nach dem Seminarprogramm

NSU Ro 80: 1967 bis 1977
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mandatsorientiert: Praxis-Know-how in 3 bis 4 Stunden
Kompaktseminare 2009: Juni bis September
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Juni
� RA Dr. Olrik von der Wense, LL.M. (Lehmann), Hamburg
17.06. Energieliefer-Contracting: Wärme und Strom 6
� RA, FA ArbR Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Attorney-at-

Law/ New York (Greenfort Rechtsanwälte), Frankfurt am Main
18.06. Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von 

Vergütungsabreden 9
� RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), 

Karlsruhe
23.06. Energetische Modernisierung 5
� VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf
24.06. Baukosten außer Kontrolle? 6
� Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe
26.06. Die Vorbereitung der Revisionsinstanz 8
� Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
30.06. Geschäftsgebühr aktuell 10
� Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
30.06. Die Berechnung des pfändbaren Einkommens im

Rahmen der Verbraucherinsolvenz 10

Juli
� Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg
08.07. Insolvenzrecht aktuell 4
� RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller (Buse Heberer Fromm),  Brüssel
09.07. Europäisches Zivilverfahrensrecht 8
� RA Jens Bredow (Gurland), Köln /

RAuN Jens-Peter Lachmann, Berlin 
10.07. Schiedsgerichtsbarkeit 8
� RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München
15.07. Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis 9
� Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
16.07. Bauablaufstörungen und Leistungsverzug 6
� Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München
21.07. „Was heißt hier Sterbehilfe?“ 2
� Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
22.07. Update: Kaufrecht 7
� Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
23.07. Die Reform des Familienverfahrensrechts 2
� RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek

Rakete), Berlin
24.07. Die Vermögensauseinandersetzung nach neuem

Recht 3

Inhalt
Familie und Vermögen .................................................................... 2
Unternehmensrechtliche Beratung .............................................. 4
Immobilien: Miet- und Baurecht .................................................... 5
Austauschverträge: Kaufrecht, Energie-Contracting ...................... 6
Zivilverfahrensrecht .......................................................................... 8
Arbeitsrecht ........................................................................................ 9
»Scheungrab«-Seminare .............................................................. 10

Veranstaltungsort und Wegbeschreibung................................ 11
Teilnahmebedingungen ................................................................ 11
Anmeldeformular ............................................................................ 12

Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr
beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht
anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) 
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 
Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort
sofern nicht anders angegeben

Amerikahaus
Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 11
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Reform des Familienverfahrensrechts 
und das Gesetz über die Gerichtskosten in Familiensachen: 
Was auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wissen muss!

23.07.2009: 13:00 bis ca. 18:00 Uhr – 2 Pausen � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebühren-
recht, zu Zwangsvollstreckung,
ZPO und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
„Gebührenrecht” und „Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
„Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
„Kostenrecht” und „Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des „
Münchener Anwaltshandbuchs
Vergütungsrecht” (C.H.Beck)

Inhalt dieser Veranstaltung
sind sowohl die grundlegenden Änderungen durch das
FamFG als auch die Auswirkungen auf die Führung
und Abrechnung familienrechtlicher Mandate.

1. Überblick über Aufbau und Geltungsbe-
reich des FamFG und des FamGKG

2. Systematische Gegenüberstellung der
Änderungen
In den Zuständigkeiten – In den Verfahrensabläu-
fen – In den verschiedenen Möglichkeiten der
Kostenentscheidungen durch das Gericht – Bei der
Streitwertbestimmung – Bei den Gerichtskostn –
Beim einstweiligen Rechtsschutz

3. Neubestimmung der Gegenstandswerte
für Verbund – isolierte Verfahren – Eilver-
fahren – außergerichtliche Tätigkeiten 

4. Völlige Neuregelung: Gewaltschutzgesetz
Verfahrensgang – Gegenstandswert 

5. Perfekte Erfassung und optimale Abrech-
nung wirklich aller Gebühren in allen
wichtigen und maßgeblichen familien-
rechtlichen Fallgestaltungen 
Verbund und isolierte Verfahren, Eilverfahren –
außergerichtliche Beratungstätigkeit des RA –
Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechun-
gen – Einigung über anhängige und nicht anhän-
gige Ansprüche

6. Problemkreis Geschäftsgebühr
Höhe - Anrechnung – gerichtliche und außerge-
richtliche Geltendmachung 

7.  Gebührentaktik – gekonnte Mandats -
führung

8. Sichere Abrechnung der Scheidungsfol-
genvereinbarung und der gesamten
außergerichtlichen Tätigkeit

9. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –
Übersichten – Diskussion

Teilnahmegebühr
€ für DAV-Mitglieder: € 160,00 zzgl. MwSt (= € 190,40)

→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
– für Nicht mitglieder: € 190,00 zzgl. MwSt (= € 226,10)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke für 2 Pausen

2MAV&schweitzer.Seminare
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Familie und Vermögen
Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München

„Was heißt hier Sterbehilfe?“
Medizin am Lebensende zwischen Autonomie und Fürsorge

21.07.2009: 14:00 bis ca. 17:15 Uhr

1. Ethische Grundlagen ärztlicher 
Handlungen

2. Prinzipien der Palliativmedizin
3. Kommunikation der Beteiligten
4. Patientenwille und Aufklärung
5. Medizinische Indikation und 

ärztliche Fürsorge

Prof. Dr. Gian D. Borasio

ist Inhaber des Lehrstuhls für Pal-
liativmedizin und Mitbegründer
des Interdisziplinären Zentrums
für Palliativmedizin am Klinikum
Großhadern.
Er war Mitglied der Kommission
„Patientenautonomie am Lebens -
ende“ des BMJ und Referent beim
66. DJT in der Abteilung Straf-
recht zum Thema Sterbehilfe.
Er ist Mitglied des Autorenteams
der Patientenverfügungs-Broschüre
des Bayerischen Justizministeri-
ums. 
Ein Forschungsschwerpunkt: die
Entscheidungen am Lebensende

6. Patientenverfügung und Vorsorge -
voll macht aus ärztlicher Sicht

7. Wachkoma und Demenz
8. künstliche Ernährung und Flüssigkeits  -

gabe
9. Garantenstellung und assistierter 

Suizid
10. Besprechung der ggf. geänderten 

Gesetzeslage zur Patientenverfügung
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RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin

Die Vermögensauseinandersetzung nach neuem Recht
24.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Das neue Recht hält an dem Grundsatz fest, 
wonach die während der Ehe erworbenen Vermögens-
werte zu gleichen Teilen auf die Ehepartner zu vertei-
len sind. Die Berechnung bleibt auch künftig stark
schematisiert. Es sollen nun auch Schulden bei der
Eheschließung Berücksichtigung finden, der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte soll vor Manipulationen im Hin-
blick auf Vermögensverschiebungen künftig besser
geschützt werden. Gleichzeitig unterfallen zukünftig
auch Vermögensauseinandersetzungen außerhalb des
Güterrechts der Familiengerichtsbarkeit durch die
Schaffung eines „großen Familiengerichts“. Auch ver-
fahrensrechtlich gilt es dann einige Neuerungen zu
beachten.

1. Güterrechtssachen als Familienstreit -
sachen
Definition – Örtliche Zuständigkeit, Abgabe an
das Gericht der Ehesache – Außergerichtliche
Streitbeilegung – Kostenfolgen, Kostenentschei-
dung –Verbund, Abtrennung – Verfahrenskosten-
hilfe

2. Der Zugewinnausgleich nach neuem
Recht
Negatives (privilegiertes) Anfangsvermögen und
dessen Eingang in die Berechnung – Einstweiliger
Rechtschutz, Schutz vor Manipulationen, Vorzei-
tiger Zugewinnausgleich, Sicherung des Zuge-
winns –Auskunfts- und Belegansprüche, Ansprü-
che gegen Dritte – Ehevertragliche Vereinbarungen
nach neuem Recht

3. Die sog. „sonstigen“ Familiensachen
Sonstige Familiensachen als Familienstreitsachen
– Aus der Ehe herrührende Ansprüche – Ansprü-
che zwischen miteinander verheirateten oder ehe-
mals verheirateten Personen oder zwischen einer
solchen und einem Elternteil im Zusammenhang
mit Trennung oder Scheidung – Antrag nach §
1357 Abs. 2 S. 1 BGB

4. Antrag des Bundesrates auf Aufnahme
eines Auskunftsanspruchs über Einkom-
men und Vermögen bereits während des
Zusammenlebens

Ingeborg Rakete-Dombek

– Mitherausgeberin der „NJW”
(C.H.Beck) und der „Zeitschrift
Forum Familien- und Erbrecht” 
(Dt. AnwaltVerlag)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der Zeitschrift „Familie, Partner-
schaft, Recht” (C.H.Beck) 

– Mitglied der Expertenkommissi-
on des Familienverfahrensrechts
des Bundesjustizministeriums
(2003 bis 2005)

– Mitautorin bei „Münchener
Anwaltshandbuch für Familien-
recht” (C.H.Beck), »„Anwalts-
kommentar BGB, Bd.4: Fami -
lienrecht” (Dt. AnwaltVerlag)

Dr. Meo-Micaela Hahne, Vors. Richterin am BGH

Aktuelle Rechtsprechung des XII. Zivilsenats 
zum Unterhalt zwischen Ehegatten

25.09.2009: 14:00 bis ca. 18:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Zur Dauer des Betreuungsunterhalts nach
§ 1570 BGB nach der Reform

2. Zum Unterhaltsanspruch der nicht verhei-
rateten Mutter gemäß § 1615l BGB

3. Zum Unterhaltsbedarf nach den eheli-
chen Lebensverhältnissen

4. Zur neuen Rangfolge und dem Über-
gangsrecht

5. Zur Befristung des nachehelichen Unter-
halts

Dr. Meo-Micaela Hahne

Vors. Richterin am BGH
(XII. Senat), Karlsruhe

RiOLG Michael Triebs, Augsburg

Vollständige Neugestaltung des Versorgungsausgleichs 
zum 01.09.2009: 
Überblick über die neuen Regelungen/besonders praxisrelevante Fragen für die Beratungstätigkeit von
Anwälten

Wiederholung: 30.09.2009: 14:00 bis ca. 18:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Zum 01.09.2009 wird das Gesetz zum völlig neu
geregelten Versorgungsausgleich in Kraft treten. Der
Gesetzgeber hat zwar den Grundsatz der Halbteilung
beibehalten. Er hat ihn aber völlig neu ausgestaltet. Im
Gegensatz zum früheren Recht mit einer Gesamtsaldie-
rung und einem Einmalausgleich wird nunmehr jedes
Anrecht jedes Ehegatten real geteilt. Eine Verrechnung
findet nur noch ausnahmsweise durch den Versor-

gungsträger statt. Die strukturellen Probleme des Ver-
sorgungsausgleichs, vor allem unter dem Stichwort
„Dynamisierung“ (Umwertung) von Anrechten  u. a.
mit Hilfe der Barwertverordnung, sind entfallen. 
Für die Beratungstätigkeit in der anwaltschaftlichen 
Praxis sind verschiedene Problemkreise von Bedeu-
tung. 

Forts. bitte wenden →

Michael Triebs

– Mitglied der Versorgungsaus-
gleichskommision des Deutschen
Familiengerichtstages

– Co-Autor von »Bassenge u.a.,
Familiensachen: Kommentar« 
(C.F.Müller)



Triebs, Vollständige Neugestaltung des Versorgungsausgleichs (Forts.)

Das Gesetz lässt zum einen erleichtert Vereinbarungen
zu, was neue Möglichkeiten der Gestaltung eröffnet.
Zum anderen regelt es verschiedene Ausnahmen von
der Durchführung des Versorgungsausgleichs, so bei
kurzer Ehezeit, einem geringen Ausgleichswert und
grober Unbilligkeit. Auch diese Möglichkeiten sind im
Rahmen von Vereinbarungen in Betracht zu ziehen. 

1. Vergleich alter und neuer Versorgungs-
ausgleich

2. Die Bewertungsvorschriften im Einzelnen
Ehezeitanteil/Ausgleichswert/Kapitalwert

3. Durchführung der Realteilung
interne und externe Teilung

4. Vereinbarungen

5. Ausschluss des Versorgungsausgleichs
kurze Ehezeit, grobe Unbilligkeit, geringer Aus-
gleichswert

6. Verfahrensvorschriften
insbesondere Auskunftsanspruch

7. Die Übergangsbestimmungen im 
Einzelnen

8. Überblick über das Abänderungs -
verfahren

9. Überblick über den schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleich

10. Unterhaltsprivileg nach neuem
Recht/Wegfall des Rentnerprivilegs

11. Taktische Überlegungen für die Beratung

Unternehmensrechtliche Beratung
Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg

Insolvenzrecht aktuell
08.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Lastschrift in der Insolvenz
Einführung in die Problematik – Die Überein-
stimmungen und die Differenzen zwischen dem
IX. und dem XI. ZS des BGH – Folgerungen
daraus für die Praxis (insbesondere Haftungsver-
meidung)

2. Insolvenzanfechtung
Realakte als anfechtbare Rechtshandlungen, insbe-
sondere Werthaltigmachen von Forderungen –
Gläubigerbenachteiligung bei Zahlungen aus
einem debitorisch geführten Konto – Kongruenz /
Inkongruenz von Globalsicherheiten – Vorsatzan-
fechtung (Begriff der Rechtshandlung bei Druck-
zahlungen, Feststellung des Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatzes bei kongruenter Deckung, Anfech-
tungsgegner bei 3-Personen-Verhältnissen) –
Unent geltliche Leistungen bei Erfüllung der Ver-
bind lich keit eines Dritten – Begriff des Barge-
schäfts – Die Wirkungen von § 28e Abs. 1 Satz 2

SGB IV – Anfechtungsberechtigung in Gesell-
schafts- und Gesellschafterinsovenz

3. Aus- und Absonderungsrechte in der
Insolvenz
Sicherung eines Drittdarlehens durch die Grund-
schuld – Vergütung für die Löschung einer wertlo-
sen Grundschuld – Bürgschaftskosten des Kauti-
onsversicherers – Übertragung des Vorbehaltseigen-
tums an die den Kaufpreis finanzierende Bank –
Aussonderungsrecht des Vermieters an gekündigter
Wohnung – Absonderungsrechte wegen Zins- und
Kostenforderungen

4. Gläubigerausschuss und Gläubigerver-
sammlung
Entlassung aus dem Gläubigerausschuss – Auf-
sicht des Insolvenzgerichts über Beschlüsse der-
Gläubigerversammlung

5. Neueste BGH-Rechtsprechung aus 2009

Gero Fischer

– bis 2008 Vorsitzender Richter
des IX. Senats am BGH

– Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für das Recht der Insol-
venz und Sanierung (C.H.Beck)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der WuB Zeitschrift für Wirt-
schafts- und Bankrecht (erlag
Wertpapier-Mitteilungen)

– Mitglied des wissenschaftlichen
Beirates des Zentrums für Insol-
venz und Sanierung an der Uni-
versität Mannheim e.V.
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Fragen, Wünsche
→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

MAV&schweitzer.Seminare 4

Vorankündigung:

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein / RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG
Wiederholung: 07.10.2009: 14:00 bis ca. 18:15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Anmeldung: Seite 12  →



RA WP StB Andreas Ziegenhagen (Salans), Berlin

Distressed M&A
Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise

Wiederholung: 24.09.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes + FAIns

A. Phasen für “Distressed M & A”
1. Abwicklungsoptionen für Distressed

M&A
share deal  – asset deal – debt-equity-swap

2. Phase 1: M&A vor Insolvenzantrags-
stellung
Insolvenzanfechtung – § 75 AO – § 25 HGB 
– § 613a BGB

3. Phase 2: M&A im Insolvenzeröffnungs -
verfahren

4. Phase 3: M&A nach Eröffnung des 
Insolvenz verfahrens
vor und nach dem Berichtstermin – Reduzie rung
der Risiken – Insolvenzplanverfahren

B. Ausgewählte Problemstellungen im Rah-
men von Distressed M&A-Transaktionen
1. Beteiligte im Rahmen von Insolvenz -

verfahren

2. Risiken/Schwierigkeiten bei einem
“asset deal”

3. Gestaltungsmöglichkeiten für Distressed
M&A-Transaktionen
Verschmelzung, Ausgliederung, Anwachsung –
Kapitalbeschaffung bei Gesellschaftern: Gesell-
schafterdarlehen, Rangrücktritt, Forderungsver-
zicht – Kapitalbeschaffung durch Dritte: Darle-
hen, sanierende Kapitalherabsetzung, stille Gesell-
schaft

4. Betriebsübergang gemäß § 613a BGB bei
M&A aus der Insolvenz

5. Steuerliche Gestaltungen

C. Distressed M&A aus der Insolvenz
1. Übertragende Sanierung
2. Unternehmenserwerb auf Grundlage

eines Insolvenz plans 

Andreas Ziegenhagen

– Partner der Salans LLP in Ber-
lin, bis 2005 Leiter der Practice
Group Insolvenz und Sanierung
von Haarmann Hemmelrath

– spezialisiert auf Insolvenzrecht
und Sanierung, die rechtliche
und steuerliche Beratung bei
Unternehmenstransaktionen in
der Krise

– Co-Autor bei: 
„Windhöfel/Ziegenhagen/Denk-
haus, Unternehmenskauf in
Krise und Insolvenz” (RWS)

Immobilien
Bau-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht

RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), Karlsruhe

Energetische Modernisierung
23.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

Hintergrund: Der Klimaschutz, die zu seiner Ver-
wirklichung vorgenommenen Novellierungen u.a. der
HeizKV, der EnEV und des EEWärmeG, und vor
allem die gestiegenen Energiekosten führen bei Eigentü-
mern verstärkt zu Überlegungen, die energetische
Bilanz ihrer Immobilien zu verbessern. Die zu treffen-
den Entscheidungen hängen u.a. davon ab, inwieweit
energetische Modernisierungen gegenüber Mietern
überhaupt durchgesetzt und in welchem Umfang die
damit verbundenen Kosten an die Mieter weiterbela-
stet werden können. Dabei wird häufig argumentiert,
das Mietrecht hemme effektiven Klimaschutz und
müsse daher insoweit novelliert werden (vgl. BT-
Drucks. 16/7175 v. 14.11.2007). Die Seminarveran-
staltung soll die durchaus vorhandenen Möglichkeiten
eines Vermieters zur energetischen Modernisierung auf
der Basis der geltenden Mietrechtslage unter Einbezug
aktueller BGH-Entscheidungen aufzeigen.

1. Duldungspflicht des Mieters über 
§ 554 Abs. 2 und 3 BGB?
Begriff der Energieeinsparung vor dem Hinter-
grund der BGH-Entscheidung vom 24.09.08 –

Weitere materielle Voraussetzungen, insbes. die
Härteklausel  – Formelle Voraussetzungen, v.a.
die Mitteilungspflicht des Vermieters – Besonder-
heiten bei Staffel- oder Indexmiete – Rechtsfolgen

2. Gewährleistungsrechte des Mieters? 
3. Mieterhöhungsmöglichkeiten des 

Vermieters?
Begriff der Energiesparmaßnahme (§ 559 BGB)
– Wirtschaftlichkeitsgebot –Verhältnis zwischen 
§ 559 BGB und  § 554 BGB – Vermieter als
„Bauherr“  – Mieterhöhungserklärung – Umfang
der Mieterhöhung, insbes. bei Inanspruchnahme
von Drittmitteln (§ 559a BGB) – Rechtsfolgen
Verhältnis zu § 558 BGB

4. Auswirkungen auf die Betriebskosten
unter Einschluss des BGH-Urteils vom
27.06.2007
Umlage neu entstehender Kosten, auch ohne Vor-
behalt im Mietvertrag? – Umlageschlüssel? –
Weitergabe von Kostenerhöhungen, einschl. 
Contracting nach der BGH-Rechtsprechung

5. Besonderheiten bei der Gewerberaum-
miete

Thomas Hannemann

– Herausgeber und Mitarbeiter:
Münchener Anwaltshandbuch
Wohnraummietrecht, Münchener
Prozessformularbuch Mietrecht
und Beck’sches Formularbuch
Mietrecht (alle: C.H.Beck) u.a.
Bücher

– Mitherausgeber: NZM – Neue
Zeitschrift für Miet- und Woh-
nungsrecht (C.H.Beck)

– Vorsitzender des Geschäftsführen-
den Ausschusses der ARGE
„Mietrecht und Immobilien“
und Mitglied der ARGE „Bau-
und Immobilienrecht“ sowie
„Bank- und Kapitalmarktrecht
beim Deutschen Anwaltverein 
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VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf

Baukosten außer Kontrolle?
24.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Karl-Heinz Keldungs

Co-Autor bei
– Ingenstau/Korbion, 

VOB-Kommentar
– Keldungs/Brück, 

Der VOB-Vertrag

In den letzten Jahren haben sich bei allen größe-
ren Bauvorhaben die vereinbarten Preise nicht realisie-
ren lassen. Die Baukosten sind nicht unerheblich
gestiegen. Das hat vielfältige Ursachen. Das Zauber-
wort heißt „Nachtrag“. Gibt es Möglichkeiten, dieser
Entwicklung entgegen zu wirken? Aufgabe des Semi-
nars ist es, die Probleme darzustellen und Lösungen
aufzuzeigen.

1. Die Planung als Ursache von Kosten-
steigerungen

2. Die unvollständige oder ungenügende
Leistungsbeschreibung

3. Die Chancen für Spekulation 
4. Die Bauvertragstypen  

Einheitspreisvertrag – Pauschalpreisvertrag –
Stundenlohnvertrag 

5. Die Nachträge
6. Komplettheitsklauseln

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des Auftragnehmers 
Rechtsfolgen für den BGB-Vertrag und nach VOB/B 

16.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Anhand der aktuellen obergerichtlichen
Rechtsprechung werden die wesentlichen
Rechtsfragen zur Bauablaufstörung und zum
Leistungsverzug des Auftragnehmers disku-
tiert.

1. Zur Bauablaufstörung werden insbeson-
dere erörtert die Rechte der Vertragspar-
teien aus §§ 642, 643 BGB, § 6 VOB/B -
zum Beispiel_
Fragen der Zurechenbarkeit von Behinderungstat -
beständen sowie der Kooperationspflichten und
Mitwirkung der Vertragsparteien, besonders die
Anpassungs- und Beschleunigungspflichten des

Auftragnehmers – Fragen zu Erforderlichkeit und
Inhalt von Behinderungsanzeigen – zu Vorausset-
zungen und Berechnung geänderter Ausführungs-
fristen – Vergütungs- und Schadensersatzansprü-
che der Parteien – Kündigungsfragen – Vortrags-
und Beweislastregeln, Dokumentationspflichten.

2. Zum Leistungsverzug des Auftragneh-
mers werden behandelt 
aktuelle Fragen zum Schadensersatzanspruch des
Auftraggebers nach §§ 280 BGB sowie nach § 5
Nr. 4 VOB/B, – zum Rücktrittsrecht des Auf-
traggebers nach § 323 BGB sowie zum Kündi-
gungsrecht nach § 5 Nr. 4 VOB/B, § 8 Nr. 3
VOB/B.

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

Austauschverträge
RA Dr. Olrik von der Wense, LL.M. (Lehmann Rechtsanwälte), Hamburg

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim Energieliefer-Contracting
Wärme und Strom

17.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Ausgangsbasis: Bei der Erneuerung bzw. Sanie-
rung von Energieanlagen stellt die Einbeziehung eines
Investors (oder Contractors) eine interessante Möglich-
keit dar, die anfallenden Investitionskosten zu vermei-
den und (durch die Sanierung) gleichzeitig Einsparpo-
tentiale zu nutzen; allerdings ist das Contracting kein
„Allheilmittel“. Sowohl Investoren als auch Abnehmer
sollten die Vor- und Nachteile sowie Chancen und

Risiken dieses Geschäftsmodells kennen.

A. Inhalt und Abschluss des Contracting-
Vertrages
1. Typische Contracting-Modelle im Ver-

gleich: 
Vor- und Nachteile für den Abnehmer

Forts. rechte Seite oben →

Dr. Olrik von der Wense,
LL.M.

Partner bei Lehmann Rechtsan-
wälte, die einen ihrer Schwerpunk-
te auf das Energierecht setzt und
bei deutschen Verlagen und inter-
national  publiziert.
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von der Wense, Vertragsgestaltung und -kontrolle beim Energieliefer-Contracting (Forts.)

2. Welche rechtlichen Grundlagen finden
Anwendung 
(Anwendung der AVBFernwärmeV)?

3. Was ist bei der Preiskalkulation zu beach-
ten?

4. Welche Risiken gibt es für Anlagenbetrei-
ber und Kunde?

5. Was gibt es bei der Vertragsgestaltung
sonst zu beachten?

6. Zur Bedeutung der Preisanpassungsklau-
seln

7. Was geschieht mit der Anlage nach Ver-
tragsende?

8. Steuerliche und sonstige Optimierungs-
möglichkeiten

B. Gewerbe- und Wohnraummietrechtliche
Aspekte
1. Welche Voraussetzungen müssen gege-

ben sein, um Contractingkosten auf die
Mieter umzulegen?

2. Was sagt die Rechtsprechung des BGH?
3. Was tun bei „alten“ Mietverträgen?

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Update: Kaufrecht
Wiederholung: 22.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“
(Sellier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

7 Jahre nach Inkrafttreten des neuen Schuldrechts
ist insbesondere das neue Kaufrecht stark von der
Rechtsprechung des BGH sowie des EuGH geprägt,
die in jüngster Zeit auch den Gesetzgeber zu Reaktio-
nen veranlasst hat. Das betrifft in besonderem Maße
auch den Einfluss des europäischen Richtlinienrechts
auch auf alltägliche Rechtsfälle sowie AGB-rechtliche
Fragen. Auch viele wichtige Detailfragen, die für die
Praxis von allerhöchster Relevanz sind, wurden in
jüngster Zeit höchstrichterlich geklärt.

Das Seminar hat, auf der Basis der nunmehr weitge-
hend geklärten Dogmatik des vereinheitlichten Lei-
stungsstörungsrechts, sowohl den bisherigen Stand der
Rechtsprechung wie auch die aktuellsten Entwicklun-
gen in diesem Bereich zum Gegenstand.

1. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis: Die
Abstraktion des „Gewährleistungs-
rechts“ und ihre Folgen für die Praxis
Die Pflichtverletzungsdogmatik – Die Abgren-
zung der Schadensarten und ihre praktische
Bedeutung – Verschuldensabhängige und verschul-
densunabhängige Haftung – Mangelfolgeschäden
und Verspätungsschäden

2. Einzelheiten des Gewährleistungsrechts
Fehlerbegriff (§ 434 BGB) – Zeitpunkt des Man-
gels  – Beweisfragen – Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie und ihr Verhältnis zu vertragli-
chen Gewährleistungsbeschränkungen –Gewähr -
leistungsausschluss

3. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB)
Inhalt, insbes. der Bedeutung des Erfüllungsorts –
Kosten und Diagnoserisiken – Unberechtigte
Nach  erfüllungsverlangen – Der Vorrang der
Nacherfüllung und die Konsequenzen im Falle der
Vereitelung – Nacherfüllung, Nutzungsersatz –
Besonderheiten des Händlerregresses beim Ver-
brauchsgüterkauf (§§ 478 f BGB)

4. Verjährung und Konkurrenzen
5. Kernprobleme der Vertragspraxis und

Lösungsvorschläge
Der Einfluß des Europarechts: Richtlinienkonfor-
me und “richtlinienorientierte” Auslegung der §§
433 ff BGB: Streitpunkte und praktische Rele-
vanz – Aufwendungsersatz und Schadensersatz –
Teilweise Mangelhaftigkeit/Teilunmöglichkeit –
Möglichkeiten vertraglicher Haftungsbeschränkun-
gen – AGB-Probleme im privaten und im kauf-
männischen Geschäftsverkehr – Garantien 
(§§ 443, 477 BGB) – Verbrauchsgüterkauf: Die
Privilegierung des Verbrauchers und ihre Grenzen
– Lieferanten- / Herstellerregress  (§§ 478 f BGB)
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Zivilverfahrensrecht
Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe

Die Vorbereitung der Revisionsinstanz 
in den Tatsacheninstanzen des Zivilprozesses 

26.06.2009: 14.00 bis ca. 17.30 Uhr

1. Grundzüge des zivilprozessualen 
Revisionsrechts
Zugelassene Revision – Nichtzulassungsbeschwer-
de, insbesondere Zulassungsbeschränkungen und
Zulassungsgründe

2. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen
zu Beginn eines Zivilprozesses
Familiensachen (§ 26 Nr. 9 EGZPO) – allgemei-
ne Zivilsachen (§ 26 Nr. 8 EGZPO), insbesonde-
re Teilklagen, Mietsachen, Stufenklagen

3. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen
in der I. Instanz
Sachvortrag – Beweisantritte – Hinweispflichten

4. Revisionsrechtliche Erwägungen für die
Berufungsinstanz
Präklusion – Revisionszulassung – Vollstrek-
kungsschutzanträge

Dr. Matthias Siegmann

– seit dem 1. Juni 2007 Rechtsan-
walt beim BGH. Zuvor war er
– neben einer langjährigen freien
Mitarbeit in einer Rechtsan-
waltskanzlei beim BGH –
Gründungs gesellschafter einer auf
Führung größerer Zivil prozesse
spezialisierten Sozietät

– Mitautor an verschiedenen Stan-
dardwerken (C.H.Beck)

RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller (Buse Heberer Fromm), Frankfurt/Brüssel

Europäisches Zivilverfahrensrecht: aktuelle Aspekte
09.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

1. Einleitung
2. Kann der ausländische Vertragspartner

verklagt werden?
3. Wo soll geklagt werden?

Klage im In- oder Ausland? –Einholung einer sog.
„legal opinion“ – Was ist mit den Kosten? – Pro -
zess führung im Ausland – Ist die im Vertrag vor-
handene Gerichtsstandvereinbarung wirksam? –
Folgen für das Anerkennungs- und Vollstreckungs-
verfahren – Fehlen einer Gerichtsstandsvereinba-
rung und nach Erfüllungsort – Besteht die Wahl
unter mehreren Gerichtsständen? – Konkurrenz
von Gerichtsstands- und Schieds   gerichtsklausel

4. Europäische Zustellungsverordnung in
Zivil- und Handelssachen 

5. Europäische Beweisaufnahmeverordnung 
6. Europäisches Mahnverfahren/Bagatell-

verfahren
7. Verordnung zur Einführung eines euro-

päischen Vollstreckungstitels für unbe-
strittene Forderungen (Nr. 805/2004/EG)

8. Was muss man beachten, wenn man ein
ausländisches Urteil vollstrecken will?

9. Rom-I
10. Rom-II
11. Diskussion

Prof. Dr. Bernd Reinmüller

– Partner der Kanzlei, Mitglied
der Practice Group Prozessrecht

– Professur für Internationales 
Privat- und Verfahrensrecht an
der Universität zu Köln

– Präsident der Union Internatio-
nale des Avocats (UIA)

– Autor: Internationale Rechtsver-
folgung in Zivil- und Handels-
sachen in der EU (Deutscher
Anwaltverlag)

Fragen, Wünsche
→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

RA Jens Bredow (Gurland), Köln | RAuN Jens-Peter Lachmann, Berlin 

Schiedsgerichtsbarkeit
von der Schiedsvereinbarung bis zum Schiedsspruch
Dargestellt und erörtert an Hand fallbezogener Mustertexte

10.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FA Handels- und Gesellschaftsrecht

1. Die Schiedsvereinbarung
Form und Inhalt

2. Die Auswahl der Schiedsrichter
3. Die Einhaltung des Schiedsverfahrens
4. Die Organisation des Schiedsverfahrens

5. Die Beweisaufnahme
6. Die Beratung und Abstimmung im

Schiedsgericht
7. Die Abfassung des Schiedsspruchs

Jens Bredow

Generalsekretär der Deutschen
Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS), Köln

Jens-Peter Lachmann

Umfassende Erfahrungen als
Schiedsrichter
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Arbeitsrecht
RA, FA ArbR Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Attorney-at-Law (New York)
(Greenfort Rechtsanwälte), Frankfurt am Main

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungsabreden
Neueste Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und ihre Folgen für die Praxis der Vertragsgestaltung

18.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Wenige Jahre nach Einführung der AGB-Kon-
trolle für Arbeitsverträge durch die Schuldrechts-
reform rücken Klauseln bezüglich Arbeitsentgelt in den
“Blickpunkt” der Rechtsprechung. Die jüngsten Urteile
des BAG stellen einige Fallstricke auf, die es bei der
Vertragsgestaltung zu beachten gilt. 
Das Seminar schildert die neueste Rechtsprechung und
gibt Hinweise für die Praxis.

1. Formen des Arbeitsentgelts 
– Laufendes Entgelt vs. Sonderzahlungen
– Entgelt im engeren und weiteren Sinne

2. AGB-Kontrolle individualrechtlicher 
Vergütungsabreden und -klauseln
– Freiwilligkeitsvorbehalte bei Boni, Gratifikatio-

nen etc.
– Widerrufsvorbehalte
– eilbefristung von Entgeltbedingungen
– Bindungsklauseln (Stichtags- und Rückzah-

lungsklauseln) bei Sonderzahlungen und sonsti-
gen Vergütungsbestandteilen

– Möglichkeit der Kürzung bei Krankheit, Eltern-
zeit, Mutterschutz?

– Anrechnungsvorbehalte
3. Fragen zur Gestaltung praktisch wichtiger

Entgeltbestandteile wie z.B.
– Dienstwagen
– zielabhängiger Bonus (Zielvereinbarung bzw.

Zielvorgabe)
– Bleibebonus 
– Aktienoptionen und aktienorientierte Vergütung

Dr. Mark Lembke, LL.M.

– Partner der Kanzlei
– berät in- und ausländische

Unter nehmen in allen Fragen des
Individual- und Kollektivarbeits-
rechts und bei Umstrukturierun-
gen sowie Transaktionen

– Lehrbeauftragter an der Univer-
sität Heidelberg

– Autor zahlreicher Fachbeiträge
und Kommentare

– ständiger Mitarbeiter im
Betriebs-Berater

RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München

Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis
15.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Dr. habil. Georg Annuß

Schwerpunkte u.a.: Arbeitsrecht -
liche Restrukturierung von Unter-
nehmen und Konzernen einschließ-
lich Privatisierung – Betriebsüber-
gang – Verhandlung von Tarifver-
trägen, Interessensausgleichen und
Sozialplänen
– viele Veröffentlichungen in Fach-

zeitschriften, Mitarbeit an 
Groß kom mentaren und anderen
Werken

Das Seminar behandelt umfassend die Tatbe-
standsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 613a
BGB und gibt Hinweise dazu, wie Schwierigkeiten
mit § 613a BGB in der Praxis durch eine voraus-
schauende Gestaltung minimiert werden können.

1. Der Betriebs(teil)begriff: Was ist die über-
gangsfähige wirtschaftliche Einheit?

2. Der Wertschöpfungszusammenhang als
identitätsbestimmendes Kriterium des
Betriebs(teils)

3. Änderung der Betriebsorganisation zur
Vermeidung eines Betriebsteilübergangs

4. Fortbestand von Betriebsrat und
Betriebsvereinbarungen nach Betriebs-
übergang

5. Die Unterrichtungspflicht gemäß § 613a
Abs. 5 BGB als “unmögliche” Aufgabe

6. Grenzen des Widerspruchsrechts gemäß
§ 613a BGB

7. Betriebs(teil)übergang und Änderung des
Arbeitsvertrages

8. Betriebs(teil)übergang und Kündigung"
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Fragen, Wünsche
→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Fragen, Wünsche
→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Berechnung des pfändbaren Einkommens 
im Rahmen der Verbraucherinsolvenz
Workshop für Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

30.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Das Seminar 
richtet sich an Mitarbeiterinnen, die mit der Bearbei-
tung von Verbraucherinsolvenzverfahren betraut sind.
Ziel ist die korrekte und konkrete Berechnung des
pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens nach der
Abtretung durch den Schuldner.

1. Umfang und Wirksamkeit der Abtretung -
was unterliegt der Abtretung und was
nicht?

2. Konkrete Berechnung des pfändbaren
und unpfändbaren Teils des Arbeitsein-
kommens
– Berechnung und Berücksichtigung der einzelnen

Lohn- und Gehaltsbestandteile wie z.B.
Zuschläge für Überstunden, Feiertags- und
Wochenenddienste, Abfindungen, tarifliche und
außertarifliche Sonderzahlungen und Prämi

– Steuerrechtliche Probleme
3. Unterhaltsverpflichtungen

– Auswirkungen des neuen Unterhaltsrechts
– Eigenes Einkommen der Unterhaltsberechtigten

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebühren-
recht, zu Zwangsvollstreckung,
ZPO und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)Teilnahmegebühr für Fachangestellte bei beiden Seminaren:

– bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

– Für Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
Teilnahmegebühr für Rechtsanwälte: s. Seite 1
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Geschäftsgebühr aktuell
aktuelle Rechtsprechung – radikale Gesetzesänderung 
Intensiv-Workhsop für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

30.06.2009: 09:00 bis ca. 12:30 Uhr

1. Gesetzliche Neuregelung der Anrechnung
und die Folgen für die tägliche Praxis
Lösung der Fragen im Rahmen der Kostenerstat-
tung? Vorgehen in Klage und Mahnbescheid?

2. Die Rechtsprechung des BGH zur
Geschäftsgebühr 
Argumente zu den Bemessungskriterien – Die
aktu elle Rechtsprechung des BGH und die Folgen
auf Kläger- und Beklagtenseite in Klage, Mahn-
verfahren und Kostenfestsetzung – Anrechenvor-
schriften auch bei unterschiedlichen Streitwerten,
Klage, Widerklage und Klageänderungen – Proble-

matik bei mehreren Auftraggebern – Schwierige
Anrechensituationen bei unterschiedlicher Beteili-
gung – Anrechnung bei PKH, Anrechnung bei
Beratungshilfe? – Reihenfolge von Anrechnung
und Abgleichung

3. Übergangsregelungen
4. Auswirkungen der Anrechnung auf die

Gebührenteilung zwischen Hauptbevoll-
mächtigtem und Terminsvertreter

5. Argumente und „Munition“ gegen
Rechts schutzversicherung und Staats -
kasse

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebühren-
recht, zu Zwangsvollstreckung,
ZPO und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

»Scheungrab«-Seminare: 30.06.09
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Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren
sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatz-
teilnehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist
die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar
nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbei-
tungs gebühr in Höhe von €25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum
verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung
keinen Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Wegbeschreibung zum Amerikahaus

Adresse
Karolinenplatz 3: 2. Stock, Raum 205

MVV 
– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27).
Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer
von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof
(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)
– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o
– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

Die MAV&schweitzer.Seminare

sind ein Gemeinschaftsprojekt von MAV Münchener Anwaltverein e.V. und Schweitzer Sorti-
ment, München: Konzeptionen aus einem Guss –resultierend aus zwei unterschiedlichen Erfahrungs ansätzen. 

Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Konzeptionen, Themen- und Referenten auswahl. Die Durch-
führung der Seminare erfolgt durch die MAV GmbH.

MAV GmbH

Karolinenplatz 3
(Amerikahaus), Zimmer 207
80333 München

Ansprechpartner für 
Seminare: Dr. Martin Stadler

Telefon 089. 552 633-97
eMail m.stadler@mav-service.de

Schweitzer Sortiment

Lenbachplatz 1 (gegenüber
vom Alten Botanischen Garten)
80333 München

Ansprechpartner für 
Seminare: Helmut Winkler

Telefon 089. 55 134-2 60 
eMail h.winkler@
schweitzer-online.de

Münchener AnwaltVerein e.V.



→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 2) / ohne DAV-Mitgliedschaft
3) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 10) / ohne DAV-Mitgliedschaft

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (� Seite 11) an für folgende/s Seminar/e:   

Borasio, „Was heißt hier Sterbehilfe?“ [ Seite 2 ] 21.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts  [ 2 ] 23.07.09: 13:00 Uhr € 190,40 / € 226,10 2)

Rakete-Dombek, Die Vermögensauseinandersetzung nach... [ 3 ] 24.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Hahne, Aktuelle Rechtsprechung des XII. Zivilsenats ... [ 3 ] 25.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Triebs, Neugestaltung des Versorgungsausgleichs [3 ] 30.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1

Kroiß/Seiler, Das neue FamFG [ 4 ] 07.10.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Fischer, Insolvenzrecht aktuell [ 4 ] 08.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ziegenhagen, Distressed M&A [ 5 ] 24.09.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Hannemann, Energetische Modernisierung [ 5 ] 23.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Keldungs, Baukosten außer Kontrolle? [ 6 ] 24.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des ... [ 6 ] 16.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

von der Wense, Energieliefer-Contracting [ 6 ] 17.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Update: Kaufrecht [ 7 ] 22.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Siegmann, Die Vorbereitung der Revisionsinstanz [ 8 ] 26.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Reinmüller, Europäisches Zivilverfahrensrecht [ 8 ] 09.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bredow/Lachmann, Schiedsgerichtsbarkeit [ 8 ] 10.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lembke, Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungs... [ 9 ] 18.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Annuß, Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis [ 9 ] 15.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Geschäftsgebühr aktuell [ 10 ] 30.06.09: 09:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 3)

Scheungrab, Die Berechnung des pfändbaren Einkommens ... [ 10 ] 30.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 3)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3
80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

HP VI/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

1212
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5. Bayerischer Arbeitsrechtstag 2009
Arbeitsrecht in der Wirtschaftskrise

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

08:45 bis 09:30 Uhr | Ankunft und Begrüßungskaffee

09:30 bis 09:45 Uhr | Begrüßung durch RA FAARb Anton Mertl, Präsident des Bayerischen 
AnwaltVerbandes, und Prof. Dr. Volker Rieble

1. Kündigungsrechtschancen für Zeitarbeitnehmer 

09:45 bis 10:45 Uhr | RA Friedrich Schindele (Schindele, Eisele, Gerstner & Coll.), Landshut
– Kündigungsrechtliche Besonderheiten beim Verleiher (Sozialauswahl) 
– Andocken beim Entleiher (§ 10 AÜG), Arbeitsverhältnis durch Leistungsgewährung

10:45 bis 11:15 Uhr: Kaffeepause

2. Krisenbewältigung durch Verkürzung der Arbeitszeit

11:15 bis 12.15 Uhr | Hans-Joachim Fuchs (Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit München)
Kurzarbeit – praktisches Verfahren (Antrag – Betriebsrat – Zeitablauf …) 

12:15 bis 13:00 Uhr | Sibylle Wankel (IG Metall Bezirksleitung Bayern), München
Arbeitszeitverkürzung durch Tarifvertrag

13:00 bis 14:00 Uhr: gemeinsames Mittagesen

14:00 bis 15:00 Uhr | Prof. Dr. Volker Rieble (LMU/ZAAR), München
Arbeitszeitverkürzung durch Arbeitsvertrag und Änderungskündigung

3. Insolvenz: Arbeitsrecht

15:00 bis 16:00 Uhr | RA Torsten Martini (Leonhardt Westhelle & Partner), Berlin
Effektives Krisenmanagement (Eigenverwaltung/Sanierungsperspektive/Sanierungsprivilegien)

16:00 bis 16:30 Uhr: Kaffeepause

16:30 bis 17:30 Uhr | RA Dr. Alexius Leuchten (Beiten Burkhardt), München
Sanierungsvorzüge des Insolvenzarbeitsrechtes

17:30 bis 18:00 Uhr | Schlusswort

[ Änderungen in der Reihenfolge der Themen sind möglich.]

Veranstaltet vom 
Bayerischen AnwaltVerband und dem Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, München

Freitag, 3. Juli 2009: 9:30 bis 18:00 Uhr – München

Moderation: RA FAArb Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes, 
und Prof. Dr. Volker Rieble, Direktor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, LMU München

Veranstaltungsort
Paulaner am Nockherberg, Tagungszentrum
Hochstr. 77, 81541 München 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: 

€ 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) 
– für Nichtmitglieder: 

€ 390,– zzgl. MwSt (= € 464,10)

bitte wenden →



Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

[   ] 5. Bayerischer Arbeitsrechtstag | 3. Juli 2009: 9.30 bis 18.00 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 390,– zzgl. MwSt (= € 464,10)

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Amerikahaus, Zi. 207 
Karolinenplatz 3
80333 München 

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ]  ja                [  ]  nein

Rechnung an                      [  ]  mich        [  ]  die Kanzlei

Datum    Unterschrift

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München,  HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmel-
dungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt
werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmel-
der seine Anmeldung zurückzieht oder an der Tagung nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von € 50,–
zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus 
ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann
Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler 
Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de
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Das bedeutet umfassende und stetige Ände-
rungen in diesem oft so ungeliebten Bereich,
der mehr als Anhängsel und nicht als vollwer-
tiges Rechtsgebiet ge-sehen wird und den
man nur allzu gern in seinen Niederungen und
Details als Richter dem Rechtspfleger oder als
Anwalt seinem Büro überläßt. Es ist nicht über-
trieben und würdigt sehr zutreffend die Arbeit
der Kostenrechtler, wenn Hartmann feststellt,
es bedeutet „selbst für denjenigen manchmal
ein gerüttelt Maß Mühe, der viel damit zu tun
hat“. Daß höchste Gerichte, so eine weitere
Erkenntnis Hartmanns, von mancher jahr-
zehntelang vorhandenen Ansicht nicht mehr
erkennbar wenigstens Kenntnis nehmen, 
erfährt jeder Anwalt, der sich gegen Ent-
scheidungen des Rechtspflegers mit der 
Erinnerung zur Wehr setzt. Wie auch sollte 
der angerufene Richter eine Entscheidung 
korrigieren, wenn der Rechtspfleger als ent-
sprechender Spezialist, schon von seiner 
Ausbildung her, das Kostenrecht besser 
beherrscht, als der ihm übergeordnete Richter
selbst?

Die Antwort kann nur sein, in anwaltlichen
Schriftsätzen eine glasklare juristische Argu-
mentation getragen von profundem Fach-
wissen vorzunehmen, die sich so überzeugend
darstellt, daß der Richter ihr beeindruckt 
folgt. Hierfür aber muß ein Buch zwingend im
Regal der anwaltlichen Bibliothek stehen: die 
„Kostengesetze“ von Hartmann.

Anstatt im Detail auf die Änderungen hinzu-
weisen, die eingearbeitet wurden, sollen kurz
die wichtigsten Gesetze angegeben werden,
die der „Hartmann“ kommentiert: Gerichts-
kostengesetz, Gesetz über Gerichtskosten 
in Familiensachen, kostenrechtliche Normen 
aus dem Arbeitsgerichtsgesetz und dem Sozial-
gerichtsgesetz, Kostenordnung, Justizvergü-
tungs- und Entschädigungsgesetz, Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz sowie Gerichtsvoll-
zieherkostengesetz. Auch Durchführungs-
vorschriften zu den Kostengesetzen sucht man
nicht vergeblich. Auf den nahezu 700 Seiten

zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz werden
übrigens — wenn auch in Kurzform — die
wichtigsten Probleme auf aktuellem Stand 
angesprochen, so daß spezielle RVG-
Kommentare (die nicht selten auch den 
„Hartmann“ zitieren) nur noch gelegentlich 
zu Rate gezogen werden müssen.

Es läßt sich folgendes Fazit ziehen: Dieser ewig
junge Klassiker, den man getrost als den 
„Palandt des Kostenrechts“ bezeichnen darf,
ist auch in der 39. Auflage noch immer das 
Referenzwerk für kostenrechtliche Kommen-
tarliteratur. Daß es sich dabei um einen Band
handelt, der aus der Feder eines einzelnen 
Verfassers stammt, kann nur höchsten Respekt
vor der Leistung dieses Autors und Spezialisten
des Kostenrechts hervorrufen, der nicht müde
wird, seine Kolleginnen und Kollegen durch
das Dickicht kostenrechtlicher Fragen zu
führen.

Rechtsanwalt 
Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München

Impressum
Herausgeber
Münchener AnwaltVerein e.V.
V.i.S.d.P. RAin Petra Heinicke
1. Vorsitzende

Druck panta rhei c.m, 
Kornwegerstr. 59, 81375München

Auflage 3.700 Exemplare | 10 x jährlich 
(Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im 
Mitgliedsbeitrag enthalten.)

Der Inhalt der abgedruckten Beiträge und Le-
serbriefe spiegelt nur die Mei nung des 
Autoren und nicht des MAV wider. 

MAV Münchener AnwaltVerein e.V.
Die Geschäftsstellen

I. Maxburg: Karolina Fesl
Maxburgstr. 4 /C, Zi. 142, 80333 München
Montag bis Freitag 8.30-12.00 Uhr

Telefon 0 89. 295 086
Telefondienst 9.00-11.30 Uhr
Fax 089. 291 610-46
E-Mail geschaeftsstelle@ 
muenchener.anwaltverein.de

(Auch Anschrift für Herausgeber u. Redaktion)

II. AnwaltServiceCenter: 
Sabine Grüttner
Prielmayerstr. 7 /Zi. 63, 80335 München
Montag bis Freitag 8.30-13.00 Uhr

Telefon 089. 558 650
Telefondienst 9.00-12.30 Uhr
Fax 089. 55 027 006
E-Mail info@
muenchener.anwaltverein.de

www.muenchener.anwaltverein.de 

Postbank München
Konto. 76875-801 | BLZ 700 100 80

Anzeigenredaktion:

Claudia Breitenauer (verantwortlich)
Karolinenplatz 3, Zi. 207 
80333 München
Telefon 089. 55 26 33 96 
Fax 089. 55 26 33 98
E-Mail c.breitenauer@mav-service.de

Die Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel
auch in der Internet-Ausgabe der Mitteilungen
auf der Homepage veröffentlicht.

Anzeigenschluss:
jeweils der 10. Kalendertag für den
darauf folgenden Monat.

Bildnachweise:

→ Fotostrecke „Oldtimer“

Helmut Winkler

→ Nützliches und Hilfreiches:

Abb. und Logo München Marathon

runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH

→ Kultur und Rechtskultur:

→ Abbildung S. 18 „Regino-Preis“

Verlag C.H. Beck, mit freundlicher Genehmigung 

→ Abbildungen „München... Justizpalast“ 

Helmut Winkler

→ Abbildungen Kulturprogramm S. 21 bis S. 23 

→ Abbildung „Friedhof“

Helmut Winkler

→ Abbildung „Schloss Schleißheim“

© Bayerische Schlösserverwaltung

www.schloesser.bayern.de

mit freundlicher Genehmigung

→ Abbildung „Jüdisches München“, 

Demkmal Herzog-Max-Straße

MAV GmbH

→ restliche Abbildungen Kulturprogramm

siehe die jeweiligen Bildunterschriften.

Mit freundlicher Genehmigung der Pressestellen 

der ausstellenden Museen.

Opel Admiral 2800: 1964 bis 1968

Opel Admiral 2800: 1964 bis 1968
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Regino-Preis 2008 für herausragende 
Justizberichterstattung verliehen

Vier Journalistinnen geehrt

Vier Journalistinnen erhielten in diesem Jahr den begehrten Regino-Preis
für ihre herausragende Justizberichterstattung. Verliehen wird die 
Auszeichnung von der Redaktion der Neuen Juristischen Wochenschrift
(NJW) aus dem Verlag C.H.Beck gemeinsam mit dem Rechtsanwalt und
Initiator des Preises, Wolfgang Ferner. Die Ehrung der Preisträger fand
am 6. Mai 2009 vor rund 50 Medienvertretern und geladenen Gästen
im Großen Sitzungssaal des Oberlandesgerichts in Koblenz statt. 

Der seit zehn Jahren verliehene Regino-Preis steht unter der Schirm-
herrschaft des rheinland-pfälzischen Justizministers Dr. Heinz Georg
Bamberger. Absicht der Auszeichnung ist es, die besten Justizreportagen
und Berichterstattungen mit rechtlichem Hintergrund aus den Bereichen
Fernsehen, Rundfunk und Presse gebührend zu würdigen.

„Es ist auch ein Effekt des Einflusses der Medien, dass die Justiz 
lebendiger und lebensnäher wird“, ist Justizminister Bamberger über-
zeugt. Die Justiz sei Teil des Nachrichtenmarktes. Dieser werde jeden
Tag schneller und dichter, aber anscheinend auch aggressiver, so der 
Justizminister in seiner Grußrede anlässlich der diesjährigen Regino-Preis-
Verleihung. Umso wichtiger seien Auszeichnungen wie der Regino-Preis
für kompetente Justizberichterstattungen, betonte der Präsident des
Oberlandesgerichts Koblenz, Ralf Bartz. „Der Preis hebt die Bedeutung
der Arbeit der Medien in der Gerichtsberichterstattung hervor und rückt
sie zu Recht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.“

In der Kategorie „Fernsehen“ ging der diesjährige „Regino-Preis 2008“ an
Jutta Pinzler und Dorothea Hohengarten. Die Fernsehjournalis-
tinnen rekapitulieren in einen Fimbeitrag für NDR/ARTE unter dem Titel
„Verdacht Kindesmissbrauch – Der Justizskandal von Worms“ den bis-
lang größten Prozess in der Bundesrepublik Deutschland wegen Kindes-
missbrauchs - bei dem am Ende alle Angeklagten freigesprochen wurden.

„Der Film macht den Betrachter nachdenklich. Er kann dazu führen,
dass auch langjährig tätige Juristen ihr Handeln noch einmal über-
denken“, so Rechtsanwalt Wolfgang Ferner in seiner Laudatio. „Allein

dies ist schon ein Grund, weshalb der Film nicht nur empfehlenswert
ist, sondern zu einer Pflichtveranstaltung für alle forensisch tätigen 
Juristen gemacht werden sollte.“

Wolfgang Ferner zählt gemeinsam mit den Schriftleitern der juristischen
Fachzeitschrift NJW, Prof. Dr. Achim Schunder und Christoph Wenk-
Fischer, dem Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Heinz Georg
Bamberger, der Leitenden Oberstaatsanwältin Hildegard Becker-Tous-
saint, Frankfurt am Main, und dem Ressortleiter „Recht und Justiz“ des
ZDF, Rechtsanwalt Bernhard Töpper aus Mainz, zur namhaften Fachjury
des Regino-Preises, die für den „Regino-Preis 2008“ rund 50 Einsen-
dungen erhalten hatte.

In der Kategorie „Rundfunk“ erhielt die freie
Journalistin Claudia Decker die begehrte
Auszeichnung. In ihrer Radioreportage 
„Der Mann, der die Flick-Affäre aufdeckte“
portraitierte sie für den Bayerischen Rund-
funk (BR) den Steuerfahnder Klaus Förster,
der den berüchtigten Parteispendenskandal
ans Licht brachte. 

Jury-Mitglied Christoph Wenk-Fischer bei der Preisübergabe: „Mit 
diesem hervorragenden Radio-Feature gibt Claudia Decker dem Steuer-
fahnder Klaus Förster das, was er verdient hat: Anerkennung für seine
Unermüdlichkeit, seinen Mut und seine Aufrichtigkeit.“

Für ihren Beitrag „Ich warf das Kind vom Balkon“ im Hamburger 
Abendblatt überreichte die Leitende Oberstaatsanwältin Hildegard 
Becker-Toussaint der freien Journalistin Özlem Topçu den Regino-Preis

in der Kategorie „Presse“. Die Gerichts-
reportage gewährt erschütternde Einblicke
in die Hintergründe einer Kindstötung. 

„Die Berichterstattung enthält die richtige 
Mischung aus sachlichem Bericht über die 
Fakten und einfühlsamer Schilderung 
der emotionalen Hintergründe des Falles“, 
begründete die Laudatorin die Preis-
vergabe.

In seinem Festvortrag „Pressefreiheit, Justizberichterstattung und Verhält-
nismäßigkeit“ warnte NJW-Schriftleiter Prof. Dr. Schunder angesichts 
aktueller Ereignisse wie der Kündigung der Kassiererin Emmely und dem
Fall der No-Angels-Sängerin Nadja davor, Informationen ungefiltert zu 
übernehmen und rief die Medien dazu auf, sorgsam mit dem Persönlich-
keitsrecht Betroffener umzugehen. Stets sei eine Abwägung der unter-
schiedlichen Interessen von Medien, Öffentlichkeit und Betroffener
geboten. Nur eine die juristischen Grundsätze wahrende Presse könne für
sich das Recht auf Seriosität in Anspruch nehmen, so Schunder.

Der Regino-Preis ist benannt nach dem strebsamen Rechtslehrer und
Geschichtsschreiber „Regino von Prüm“ (840 – 915 n.Chr.), auch 
„Regino von Altrip“ genannt, der Ende des 9. Jahrhunderts als Abt im
damals bedeutenden Kloster Prüm in der Eifel lebte. Weder Erfolg noch
Niederlagen hielten den einfachen Mönch von seinem unermüdlichen
Streben ab, sein Leben lang aufzuklären, zu dokumentieren und 
Ereignisse niederzuschreiben. Dotiert ist der Regino-Preis, der seit dem
Jahr 2000 verliehen wird, mit 750 Euro je Kategorie.

Weitere Informationen zum Regino-Preis und der Ausschreibung 2009
finden Sie im Internet unter www.regino-preis.beck.de.

Quelle: Pressemitteilung Verlag C.H.Beck, 
Fotos Verlag C.H.Beck

Claudia Decker

Die Preisträgerinnen: Claudia Decker, Özlem Topçu, Dorothea Hohengarten und Jutta Pinzler (v.l.)

Özlem Topçu

Dorothea Hohengarten Jutta Pinzler
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München: Justizpalast

xxxxx

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH

Das humanistische Ideal der Volkserzie-
hung, das gründerzeitliche Repräsen-
tationsbedürfnis der Bürgerschaft und die
Selbstdarstellungsfreude der Regierung 
trafen sich mit der allgemeinen Hoffnung,
dass städtebauliche Akzente durch Monu-
mentalbauten die wirtschaftliche Situation
für Handel und Gewerbe beleben würden.
Ein Bau mit der Ausstrahlung von Größe
und Erhabenheit sollte das neue Gerichts-
gebäude werden.

All diese Intentionen packte Friedrich von
Thiersch in seinen Entwurf. Das Ergebnis
war das äußere Erscheinungsbild barocker
Residenzarchitektur mit einem kuppelüber-
wölbten Zentralbau, flankierend ansetzen-
den Seitenflügeln und abschließenden
Eckrisaliten. Zunächst hatte sich von
Thiersch für ein Konzept im Stil der
Neurenaissance entschieden, veränderte
den Entwurf dann jedoch in eine neuba-
rokke Konzeption. Damit prägte er das
Leitmotiv der Bauten um den Lenbachplatz,
die sich dieser Stilvorlage anschlossen.

Städtebaulich initiierte Thiersch damit eine
„Folge großstädtischer Stadträume, die
vom Hauptbahnhof über den Justizpalast
und den Maximiliansplatz zur Residenz
führte“ (Huse, Kleine Kunstgeschichte
Münchens, S. 168). Der Justizpalast setzte
einen völlig neuen Akzent neben den der
Modernität verpflichteten Nutzbau des
Glaspalastes, von dem er nur durch den
Alten Botanischen Garten getrennt war.

Und doch definierte Thiersch seinen Bau
auch in die Moderne, indem er dem
Zentralbau eine Kuppel als Glaseisen-
konstruktion aufsetzen ließ. Damit stand 
er ganz in der Intention des städtebau-

München stellte sich mit der Konzeption
seines Justizpalastes (Fertigstellung 1897)
in die Tradition der europäischen
Metropolen. Deren Gerichtsgebäude soll-
ten Symbole der Rechtsstaatlichkeit sein,
Tempel der Gerechtigkeit. Der Münchener
Justizpalast wirkt wie eine Stein gewordene
Inszenierung bürgerlichen Selbstbewusst-
seins. Denn die Forderungen der liberalen
Bewegung der Bürgerschaft flossen in die
Neuordnung der Gerichtsorganisation ein,
ab 1. Oktober 1876 galt für das ganze
Reichsgebiet einheitliches Recht. An diesem
Tag traten unter anderem das Gerichts-
verfassungsgesetz, die Strafprozessordnung,
die Zivilprozessordnung und nicht zu 
vergessen die Rechtsanwaltsordnung in
Kraft.

Das Recht hatte im deutschen Reich und
damit auch in Bayern eine neue Dimension
gewonnen. Und das sollte auch an den
Orten der Rechtsprechung und dem Sitz
des Justizministeriums zum Ausdruck kom-
men. Doch noch saßen damals die einzel-
nen Gerichte über ganz München verteilt;
allein Ministerium und einige Justizbehör-
den waren im ehemaligen, säkularisierten,
Augustinerkloster in der Neuhauser-
strasse zusammengefasst. Die Zu-
stände in den Räumlichkeiten 
wurden damals als unzumutbar 
kritisiert, sowohl für die rechtsu-
chende Bürgerschaft als auch für
die Beamten der Behörde. 
Die Zahl der Streitfälle hatte ent-
sprechend der Einwohnerschaft
massiv zugenommen, was wiede-
rum zu einer erheblichen Auf-
stockung des juristischen Personals
führte. Räume und Gänge waren
überfüllt. Das Recht hatte in
Deutschland eine neue Würde
gewonnen, in München ging sie im
Gedränge unter.

lichen Konzepts der Stadt, das die alte,
enge Altstadt durch eine neue Altstadt zu
ersetzte – behaglich altertümelnd sollte sie
bleiben, aber mit breiten Verkehrswegen
für die neue Zeit.
Würde war also das große Ziel der
Auftraggeber wie auch der Bürgerschaft.
Man sollte beeindruckt sein, dies auch vor 
allem, wenn man das Gerichtsgebäude
betrat. Dafür sorgt die große Halle. Dem

Eintretenden öffnet sich der Blick in einen
gewaltigen Raum, gefasst von einem
Treppenhaus, das eine Mischung ist aus
barocken Stil- und Dekorationselementen
und der modernen Funktionalität als
Verbindung der mehrgeschossigen Galerien.

Auch heute fühlt man sich eingeschüchtert
und erhoben zugleich. Und es gab eine
Zeit, in der der man sich hier nur noch
bedroht fühlen konnte. In der dieses
System bürgerlichen Selbstver-ständnisses

und einer unabhängigen dritten
Gewalt zum Ort der Unter-
drückung in einem System des
Unrechts wurde.
Für die Rückkehr des Rechts und
die erinnernde Selbstvergewisse-
rung des „nie wieder“ hat der
Justizpalast ein weiteres Symbol
an seine Seite genommen: Die
weisse Rose.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Oldtimer

Um es vorwegzunehmen: jedes dieser Bilder
ist in München aufgenommen worden: auf
der Straße, nicht im Museum.

Wann ist ein Auto ein
Oldtimer? Eine persönliche
Zäsur: 1974 begann mit
dem Golf die “Neuzeit”.

Die goldenen Jahre des
Automobils aber waren die
späten Fünfziger und die Sechziger Jahre: 

Erstens unter dem Aspekt der allgemeinen
Motorisie rung, zunächst vorangetrieben 
von Messerschmitt Kabinenroller, Lloyd, NSU
Prinz und Opel Kadett, von Isetta,
Goggomobil sowie (nomen est omen)
Volkswagen.

Und zweitens durch die Schönheit: Auto
Union 1000 oder Karmann Ghia, jeweils als
Coupé oder Roadster, für die weniger
Begüterten, und von der Borgward Isabella
bis zum Mercedes 300 SL mit Flügeltüren für
die wohlhabenderen Kreise. 

Eines der schönsten Autos überhaupt ent-
stand 1961. Zuerst als eine perfekte Linie auf
dem Papier, in die dann in eine Karosserie
eingepasst wurde. Etwas ungewöhnlich,
denn normalerweise wird ein Auto umge-
kehrt, von innen nach außen, konstruiert.
Aber das Ergebnis: wunderschön, wenn-
gleich ein wenig unpraktisch. Gepäck?
Maximal für ein kurzes Wochenende. Platz
für zwei Personen? Allzu groß sollte man,
den Autotestern zufolge, bitte nicht gewe-
sen sein. Aber trotz allem eine unvergleichli-
che Schönheit: Der Jaguar E-Type (insbeson-
dere das Cabrio).

Aus steuerlichen Gründen waren die
Motoren oft klein, aber einige Autos waren
schnell, wendig, giftig: NSU TT, TTS oder
1200 zum Beispiel. Andere wurden giftig
gemacht, entweder professionell: Fiat

Abarth, Renault Alpine ... oder “privat”. Der
VW-Käfer zum Beispiel:  Weber-Dop pel ver    -
gaser, tiefer gelegtes Fahrwerk und breite,
schräg gestellte Reifen, vorn Hella-Punkt- und
-Breitstrahler. Und, wer das alles toppen woll-
te: Überrollbügel innen! Gab es häufig. 

Ein Auto, das diese “Szene” dominierte, ins-
besondere durch seine einmalige Kurven-
lage, war der Mini Cooper S. 

1964 gewann er erstmals die Rallye Monte
Carlo: 92 PS gegen 285 PS! Daraufhin wurde
das Reglement geändert, um auch den
Großen eine Chance zu geben. Der Sieger im
folgenden Jahr: Mini Cooper S. Das Reglement
wurde wieder gegen den Mini geändert. Aber
1967 schaffte er es all dem zum Trotz ein drittes
Mal. Und est dann kam Porsche zum Zug.

Die Autos in den 60ern waren – anders als
heute – äußerlich unverwechselbar. Und jedes

stand für einen, sagen wir mal
Lebensentwurf.  Der 2 CV? Das
Auto für Lebenskünstler. Eine
Anzeige aus jener Zeit hatte die
Headline: ”Gehen wir heute
abend ins Kino? Oder fahren wir
nach Paris?” Darunter: die Benzin-
kosten einer “Ente” für Köln/ Paris,

geteilt durch 4 Passagiere. Dass die Rückfahrt
nicht miteinbezogen wurde? Interessiert das
denn einen Le benskünstler?

Das passende Auto für Intellektuelle: der
Buckel-Volvo (nur gebraucht  erhältlich). Für
Individualisten: der Mini. Und angesichts der
Werkstattkosten: das war wirklich ein Auto,
um sich abzugrenzen.

Dann gab es einen Typ, der stand für
Hosenträger sowie werktags Stumpen
(Zigarrenähnlichkeiten) und sonntags “Han -
delsgold Fehlfarben”. Ganz das Gegenteil
davon: der Jaguar Mark II. Wenn Sie sich in
einen neueren Wagen setzten, dann umgab
Sie der intensive Geruch von Walnussholz
und Leder. Das Gefühl von Luxus. Heute ist
das ohne Duft-Design nicht möglich, hölzer-
ne Armaturenbretter verstoßen gegen alle
Sicherheitsbestimmungen.

Sie merken: ich liebe die Autos aus jener 
Zeit. CO2-Ausstoß, Feinstaub, Ressourcen -
verschwendung und allen anderen Sünden

zum Trotz. Aber das geht nicht nur mir so.
1981 stand mir für ein paar Tage ein
Goggomobil zur Verfügung. Wo immer ich
damit hinkam: ich hatte überall Vorfahrt.

Und wenn Sie die Fotos in diesem Heft auf-
merksam betrachten: die meisten Wagen
sind neu lackiert und sehr gepflegt. Ein deut-
liches Zeichen, dass sie ihren Besitzern am
Herzen liegen.

Was ich in den letzten zwei Wochen gesehen
habe, aber nicht fotografieren konnte, weil
ich keinen Kamera dabei hatte: Isetta, Alfa
Romeo Giulia 1300, Citroen DS 19, Mercedes
300 SL mit Flügeltüren.

Was ich am häufigsten gesehen habe, abge-
sehen vom Käfer (mit der breiten Stoß-stange):
Mercedes  220, 250, 300 (1965 bis 1972)
und an zweiter Stelle: Alfa Romeo.

Welchen von den hier gezeigten Wagen ich
am liebsten fahren würde? Den 300 SE
Cabrio (Seite 10). Oder den R0 80 (Seite 16). 

Wollte man eine Fortsetzung dieses Kapitels
der Automobilgeschichte schreiben, dann
müste man als Überschrift das Motto der
Münchner Agentur Mendell & Oberon wählen:

„Design ist die Kunst, die sich nützlich macht.“
Und diese Epoche wurde in erster Linie durch
den VW Golf geprägt (ab 1974). Aber auch
durch Wagen wie den Volvo 240, insbeson-
dere als Kombi (ab 1975), den Fiat Panda (ab
1980) oder den Fiat Uno (ab 1983).

Helmut Winkler , (Fotos und Text)

Volvo 240
ab 1975, nur die ersten zwei Jahre mit runden Scheinwerfern

MG 1000

MG 1000

Citroen 2CV

Triumph TR6 (GB): 1968 bis 1976 

Alfa Romeo: 1968 bis 1975

Fiat Panda: ab 1980
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Literarischer Spaziergang 
SPAZIEREN - ERZÄHLEN - VERWEILEN

Prominente Persönlichkeiten auf dem Bogenhausener Friedhof

Freitag 19.06.2009, 17.00 Uhr, Treffpunkt: Vor dem Eingang des Friedhofs St. Georg, Neuberghauser Straße.

Führung mit Giesla Schmitz

Bei diesem literarischen Spaziergang über den berühmten Münchner Friedhof St. Georg in Bogenhausen
erzählt die Regisseurin Gisela Maria Schmitz Geschichten aus dem Leben der dort begrabenen
Künstlerpersönlichkeiten und liest kurze Beispieltexte aus deren Werken vor. U.A. sind dort begraben: 
Erich Kästner, Oskar Maria Graf, Liesl Karlstadt, Rainer Werner Fassbinder, Anette Kolb, Helmut Fischer.

Jean Dubuffet. Ein Leben im Laufschritt
Dienstag 30.06.2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Dubuffet wurde als Sohn einer großbürgerlichen Familie von Wein-Großhändlern in Le Havre geboren, 
begab sich kurz nach dem Abitur nach Paris, um Malerei zu studieren. In den zwanziger Jahren malte er 
im Umkreis der Pariser Surrealisten gegenständliche Kompositionen, gab die Kunst aber bald auf. Nach 
langer Schaffenspause, in der er als Weinhändler arbeitete, setzte er 1942 erneut mit naiven Gemälden ein; 
In der frühen Nachkriegszeit provozierte er mit seinen "primitiven" Materialbildern einen Skandal, erlangte
aber bald internationale Bekanntheit, insbesondere in den USA. Dubuffet bemühte sich um eine antiintellek-
tuelle Kunst, die er auch in Texten und Vorträgen verteidigte; seine frühen Gemälde sind vom Bildvokabular
der Kinder, Naiven oder Geisteskranken inspiriert. In vielen dieser Werke verwendete er Mischtechniken aus
Ölmalerei, die er mit Materialien wie Sand, Gips oder Teer versetzte, um eine belebt rauhe Oberfläche zu 
erzielen. Es entstanden bemalte felsartige Gebilde aus Polyester, großformatige Freiplastiken, teilweise 
begehbare Labyrinthe, wie Jardin d'Email (1972/1973) im Kröller-Müller Museum im niederländischen 
Otterlo. Im Jahr 1959 war Jean Dubuffet Teilnehmer der documenta 2 und auch auf den nächsten docu-
menten, der documenta 3 (1964) und der 4. documenta (1968) in Kassel vertreten.

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p. P. – zzgl. Eintritt d. Ausstellung)

[  ]  Literarischer Spaziergang 19.06.2009 für ____ Person/en

[  ]  Jean Dubufett 30.06.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Le Triomphateur / Der Triumphator, 1973, Kostüm für Coucou Bazar, Veste: Epoxidharz, Hose: gestärkter Tarlatan-Stoff, Maske: Epoxidharz, Handschuhe: weicher
Polyurethan-Schaumstoff, Stiefel: Latex, 260 x 145 x 55 cm, Fondation Dubuffet, Paris, © VG Bild-Kunst, Bonn 2009, Foto: Fondation Dubuffet, Paris
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Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Schloss Schleißheim 04.07.2009 für ____ Person/en

[  ]  Luxus und Dekadenz 11.07.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Venus Lovatelli, Pompeji, 1. Jh. v. Chr

Schloss Schleißheim - das Klein-Versailles Max Emanuels
Samstag, den 04.07.2009 10.30 Uhr, Schloss Schleißheim, 
Treffpunkt: Kasse, Eingang Neues Schloss

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Einzigartig und von historischer Bedeutung ist die Schlossanlage von Schleißheim. 
Das Klein-Versailles Max Emanuels wurde im Auftrag des Fürsten aufwändig 
ausgestattet und von namhaften Künstler geschmückt. 
Es zeigt besondere Stuckarbeiten von Francois Cuvilliés und Joseph Effner. 
Die Galerie der italienischen, französischen und niederländischen Barockgemälde
läd uns zum Flanieren ein. Der erholsame Park kann anschließend durchstreift
werden.

Die Anfahrt mit der S-Bahn ist möglich. S1 Richtung Freising/Flughafen, 
Haltestelle Oberschleißheim, der Weg zum Schloss ist ausgeschildert, 
Fahrzeit ab Marienplatz ca. 25 Minuten. Parkmöglichkeiten am und rund
um das Schloss sind vorhanden.

LUXUS UND DEKADENZ-
Römisches Leben am Golf von Neapel
Samstag, 11.07.2009, 11.00 Uhr,
Archäologische Staatssammlung München, Lerchenfeldstr. 2

„Luxus braucht Bewunderer und Mitwisser“. So beschrieb der römische Philosoph Seneca den demonstrativen
Prunk vieler seiner Zeitgenossen. Luxus benötigt eine Bühne, auf der er sich entfalten kann. Und trotz aller Kritik 
an seinen Auswüchsen – wer würde nicht gern ein Leben im Luxus führen? „Luxus und Dekadenz. Römisches
Leben am Golf von Neapel“ bereitet mit zahlreichen hochkarätigen Exponaten dem Luxus zu Füßen des Vesuv 
erneut eine Bühne. Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit Archäologischen Nationalmuseum 
Neapel und ist nicht nur in Deutschland, sondern war auch in den Niederlanden zu sehen.
(Quelle: Homepage der Archäologischen Staatssammlung)

Neues Schloss Schleißheim
© Bayerische Schlösserverwaltung
www.schloesser.bayern.de

Schloss Schleißheim Galerie
© Bayerische Schlösserverwaltung
www.schloesser.bayern.de
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Außenansicht Museum Brandhorst; FOTO: ANDREAS LECHTAPE

Museum Sammlung Brandhorst
Donnerstag 16.07.2009, 18.15 Uhr, Museum Brandhorst

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Zu Beginn der 1970er Jahre war eine Collage von Joan Miró die erste gemeinsame Erwerbung von Udo und 
Anette Brandhorst. Dabei interessierte sich das Sammlerehepaar nicht nur für bildende Kunst, sondern auch für 
Literatur. Verständlicherweise galt ihre Aufmerksamkeit besonders der Zusammenarbeit von Malern und Dichtern. 
So bilden beispielsweise 112 von Picasso illustrierte Bücher in Originalausgaben – bis auf wenige Ausnahmen das
gesamte OEuvre Picassos auf diesem Gebiet - einen markanten Höhepunkt der gesamten Sammlung. Arbeiten auf 
Papier von Malewitsch, Schwitters und anderen ergänzen diesen Komplex. Nach anfänglichem Engagement für die
Klassische Moderne folgte bald eine stärkere Hinwendung zu zeitgenössischen Positionen. So bilden Werkgruppen
von Künstlern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie internationaler Vertreter aktueller Kunst einen weite-
ren, umfassenden Schwerpunkt. Cy Twombly, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, John Chamberlain, Sigmar Polke,
Bruce Nauman, Mike Kelley, Alex Katz, Eric Fischl, Damian Hirst, Katharina Fritsch und viele andere sind mit exem-
plarischen Werkgruppen vertreten, die wichtige Positionen in der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst markieren.
Seit der Ausstellung „Food for the Mind“, die 2000 im Münchner Haus der Kunst gezeigt wurde, konnten einzelne 
Komplexe zielgerichtet ausgebaut und vertieft werden, so dass die Sammlung heute insgesamt über 700 Werke umfasst.

Stadtführung - Ein Rundgang durch das Jüdische München
Mittwoch, den 19.08.2009, um 19.00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Denkmal Herzog-Max-Straße / Maxburgstraße (Rückseite Karstadt/Oberpollinger).

Führung mit Frau Miriam Magall

Der Rundgang beginnt am Standort der ehemaligen Münchner Hauptsynagoge (im Juni 1938 zerstört) bei dem 
Denkmal in der Herzog-Max-Straße. Von dort geht es vorbei am Promenadeplatz, wo der 1. Zionistische Welt-
kongress hätte stattfinden sollen, mit einem Halt beim Mahnmal zum Andenken an Kurt Eisner. Am Marienplatz
wird an die 1. Synagoge in München erinnert, die 1285 zerstört wurde. Von dort geht es vorbei am ehemaligen 
Wallach-Haus, dem Alten Rathaus und dem Haus in Tal 13, wo die erste jüdische Gemeinde der Neuzeit 1815 
gegründet wurde. Es folgt ein Halt in der Westenriederstraße (1. Synagoge der Neuzeit), wo auch an die orthodoxe
Synagoge und die Familie Feuchtwanger erinnert wird.  Nach einem Blick die Reichenbachstraße hinauf zur „ostjü-
dischen“ Synagoge geht der Rundgang vor der neuen Münchner Hauptsynagoge auf dem St.-Jakobs-Platz zu Ende.

Vorschau:

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Sammlung Brandhorst 16.07.2009 für ____ Person/en

[  ]  Jüdisches München 18.08.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

08.09.09 um 19.00 Uhr: 
Jüdisches koscheres Essen - und was zu welchen Feiertagen warum gegessen wird
Vortrag mit anschließendem Essen mit Frau Miriam Magall im Restaurant Einstein

15.10.09 um 18.15 Uhr:
Alfons Mucha - Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe

© BAYERISCHE STAATSGEMäLDESAMMLUNGEN | MUSEUM BRANDHORST MüNCHEN

Innenansicht Museum Brandhorst
mit Werken von Andy Warhol

Innenansicht Museum Brandhorst
mit Werken von Cy Twombly

FOTO: HAYDAR KOYUPINAR; 

FOTO: HAYDAR KOYUPINAR; 
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Stellenangebote an Kollegen

Multidisziplinäre und überregionale Wirtschaftskanzlei am 
Englischen Garten sucht eine/n engagierte/n

Kollegin / Kollegen.

mit Interessenschwerpunkt Arbeitsrecht und ein- bis dreijähriger
Berufserfahrung zur Anstellung. 

WEITNAUER
Rechtsanwälte | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater
Ansprechpartner: Dr. Joachim Huber
Tel.:  + 49 . 89 . 38 39 95 - 0
E-Mail: claudia.trautzl@weitnauer.net

Wir sind eine kleine, aber erfolgreiche Kanzlei im Bereich des
Wirtschaftsrechts, Arbeitsrechts sowie des Rechts von gemein-
nützigen Einrichtungen. Für unsere seit 12 Jahren etablierte
Kanzlei in MÜNCHEN suchen wir mit dem Ziel einer Partnerschaft
eine(n), gerne auch jüngere(n)

Rechtsanwalt/in

der/die sich zutraut, ein eigenes Referat zu betreuen und auszu-
bauen und der/die in einer freundlichen Arbeitsatmosphäre seine/
ihre juristischen und unternehmerischen Fähigkeiten einbringen
möchte. Wenn Sie zudem zumindest ein Prädikatsexamen besitzen,
freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Auch eine
promotionsbegleitende Tätigkeit können wir anbieten.

pDR. MENGES
RECHTSANWÄLTE

Herzogstr. 127 - 80796 München
Telefon 089 / 30 77 95 22; Fax - 23

e-Mail: info @ menges-recht.de, www.menges-recht.de

Rechtsanwälte/ Rechtsanwältinnen gesucht

Gegründet vor über 35 Jahren sind wir heute eine alteingesesse-

ne und renommierte Kanzlei im Zentrum von München, nahe des

Karlsplatzes und des Justizpalastes. Zu unserer Verstärkung

suchen wir für die Büros

- in München und

- in Prien am Chiemsee

ab sofort Rechtsanwälte (m/w) zur freien Mitarbeit auf

Honorarbasis (Umsatzbeteiligung). Unsere Schwerpunktbereiche

im Zivilrecht: Vertragsrecht, Unfallrecht, Mietrecht, Kapitalan-

lagerecht, Arbeitsrecht, Medizinrecht und Gesellschaftsrecht. Die

Dezernate Erbrecht, Versicherungsrecht und Baurecht werden 

derzeit eingerichtet. Auf das Vorhandensein einer wenigstens 

2-jährigen Berufserfahrung und auf Prädikatsexamina legen wir

Wert. Eine Fachanwaltschaft wäre von Vorteil, ist aber keine

Voraussetzung.

Wenn Sie Lust haben, in einem engagierten Team spannende
Mandate zu bearbeiten, freuen wir uns auf ein Gespräch mit
Ihnen. Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an uns.

Kanzlei Dr. Klüver & Kollegen
z.H. RA Dr. Jürgen Klass II
Schwanthalerstraße 9-11, 80336 München
Telefon: 089 – 5454793, Email: klass@anwalts-team.de

WPG/StBG sucht ab sofort oder später engagierte(n)

Rechtsanwalt / Rechtsanwältin

(idealer Weise auch StB oder FAfStR)

mit fundierten Kenntnissen im Steuer- und

Gesellschaftsrecht zur Verstärkung unserer

Rechtsabteilung.

Einzelheiten zu unserem Angebot entnehmen Sie

bitte unserer Homepage unter 

www.fiduzia-ag.de/stellenangebote.

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen an

FIDUZIA TREUHAND AG, WPG/StBG

Herrn WP/StB Wolfgang Müller

Bavariastraße 7, 80336 München
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Stellengesuche von Kollegen

Bürogemeinschaften

Rechtsanwalt, (Pharmarecht / Vertragsrecht) sucht Zimmer und
Telefondienst in Kanzlei mit angenehmer Arbeitsatmosphäre, 
idealerweise in Maxvorstadt / Neuhausen / Nymphenburg.

Bitte Angebote unter mail@lawfirm-jungk.de.

Erfahrener und spezialisierter Fachanwalt für Medizinrecht
mit gefestigtem eigenem Mandantenstamm 

und nachhaltig stabilen Umsätzen 
derzeit in führender Position, 53 Jahre, selbständiger

Rechtsanwalt seit 1982,
beide Bayerische Staatsexamina „gut“, 

Promotion „magna cum laude“,
langjährige Erfahrung in der hochqualifizierten medizin-
rechtlichen Beratung, Verhandlung, Vertragsgestaltung,

Mediation, Prozessführung und bei Vorträgen und Seminaren,
Lehrauftrag an privater Hochschule, zahlreiche einschlägige

Veröffentlichungen, sucht neue Kooperation bzw.
Assoziation mit renommierter Medizinrechtskanzlei in
München, die an einer kompetenten Verstärkung ihres

Teams interessiert ist.

Zuschriften „Persönlich/Vertraulich“ bitte an den MAV 
unter Chiffre Nr. 63 / Juni 2009.

Junger Volljurist (26) sucht den Berufseinstieg als Rechtsanwalt in
Festanstellung, vorzugsweise im Bereich Strafverteidigung. Studium
an der LMU München im Freiversuch mit Prädikat 'befriedigend'
abgeschlossen, Referendariat am OLG München seit April vollstän-
dig erfolgreich abgeschlossen. Stationsnoten durchweg 'gut' bzw.
'vollbefriedigend'. Im Rahmen des Referendariats 1-jährige Tätig-
keit in strafrechtlich orientierter Kanzlei. Kenntnisse in Rechtsinfor-
matik und Grundkenntnisse in Mediation vorhanden. Zuschriften
bitte unter: s.biermann@web.de oder Chiffre Nr. 57 / Juni 2009.

Wir sind eine wirtschaftsrechtlich spezialisierte Kanzlei im
Zentrum Münchens (www.wirsing.de) und bieten einer/einem
qualifizierten 

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

-auch Berufsanfänger, ggf. auch in Teilzeit- eine anspruchsvolle,
nach Einarbeitung weitgehend selbständige Tätigkeit und eine
leistungsgerechte Vergütung. Arbeitsschwerpunkt ist die um-
fassende rechtliche Beratung und -auch prozessuale- Vertretung
eines Großunternehmens aus dem Bausektor. Wir erwarten 
überdurchschnittliche juristische Kenntnisse, Flexibilität und hohe
Einsatzbereitschaft. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Wirsing Hass Meinhold
Rechtsanwälte

Maximilianstraße 35, 80539 München

Tel . 089/290071-25

EMail : schoener@wirsing.de

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n

Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere

Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 

Zur Verfügung stehen ein Büroraum sowie gegebenenfalls ein

Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 

ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Bürogemeinschaft

Wir sind 3 in München-Schwabing ansässige zivilrechtlich tätige

Anwälte. Wir werden ab 01.08.09 neue Kanzleiräume in der

Königinstr. beziehen, in denen wir einem/r Kollegen/in noch 

1 oder auch 2 schöne helle Räume zur Erweiterung unserer

Bürogemeinschaft anbieten können. Einzelheiten würden wir

gerne persönlich besprechen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte über info@kanzlei-roehrle.de

In der Zeit von 06.06.-20.06.09 bitte über 089-36104225.

Bürogemeinschaft „all inclusive“ in Nymphenburg:

Kollege (im Familien-, Erb-, und Steuerrecht tätig) bietet gegen

Mietpauschale ein Arbeitszimmer, vollen Service (anteilige

Nutzung Sekretariat bis zu drei Stunden arbeitstäglich), Mitnut-

zung  aller Gemeinschaftsräume und technischen Einrichtungen

(Tel., Fax, Internet etc.), Lizenz ra-micro (optional), TG-Platz. 

Kontakt über Tel. 0178/5321015 oder mobil@anwaltantwort.de.

Rechtsanwälte Bergschneider, Michelmann & Kollegen 
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Familienrecht

Wir suchen etwa zum 01. September 2009 in Bürogemeinschaft
eine/einen auf dem Gebiet des Familienrechts spezialisierte/ 
spezialisierten Kollegin/Kollegen für eine langfristige Zusammen-
arbeit.

Unsere Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage in unmittelbarer
Nähe der Zivilgerichte. Die Büroräume sind gut ausgestattet, die
Bibliothek, deren Benützung kostenlos angeboten wird, ist sehr
umfangreich und enthält nahezu die gesamte familienrechtliche
Literatur. 

Zur Verfügung stehen ein Büroraum und ein Sekretariatsplatz.
Eine Vertretung im Urlaubs-/Krankheitsfall ist möglich. Unser
Betriebsklima ist sehr angenehm. 

Maximiliansplatz 17, 80333 München
Tel. 089 / 299 827, Fax: 089 / 29 57 24

email: bergschneider@familienrecht-fachanwaelte.de
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KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre
Interessenbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht sucht kleineres
Arbeitszimmer in netter Bürogemeinschaft zu günstigen Konditionen.

Über Zuschriften freue ich mich unter Chiffre Nr. 62 / Juni 2009.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Acht Anwälte und Steuerberater in einer bestens ausgestatteten und
absolut zentral gelegenen Kanzlei würden sich über die Zusammen-
arbeit mit einem/r weiteren qualifizierten Kollegen/in mit (ausbau-
fähigem) Mandantenstamm und Spezialisierung in einem Rechts-
bereich mit wirtschaftlichem Bezug freuen, um dadurch die
Mandanten noch besser betreuen zu können. Wichtig ist für uns die 
kollegiale Zusammenarbeit und eine Spezialisierung, die zum bisherigen
Spektrum unserer Kanzlei passt. Interessant wären z.B. Anwälte mit
arbeits- oder insolvenzrechtlicher Ausrichtung, aber auch andere
Bereiche sind denkbar. Zusatzmandate können übernommen und die
komplette Infrastruktur der Kanzlei kann natürlich genutzt werden.

Emrich, Schötz und Partner, Arnulfstr. 2, 15. OG, 80335 München
Tel.: 089 / 549 119-0

Rechtsanwaltskanzlei in München-Schwabing

zivilrechtlich orientiert, in guter Lage und mit schönen
Räumlichkeiten, bietet einer netten und engagierten Kollegin /
bzw. Kollegen eine langfristige Bürogemeinschaft, d.h. ein
Anwaltszimmer (ca. 26 qm) und Sekretariatsplatz für eine eigene
Mitarbeiterin, sowie auch die ganz oder teilweise Mitbenutzung
der bestehenden Infrastruktur.

Bei Interesse erbitten wir um Kontaktaufnahme: 
Rechtsanwälte Brune, Forgách & Kollegen, Elisabethstraße 10,
80796 München, Tel.: 089 / 189 40 80 oder kanzlei@ra.brune.de.

Fachanwältin für Arbeitsrecht mit überwiegend mittelständischer
Klientel sucht auf anderen wirtschaftsrechtlichen Fachgebieten
spezialisierte Kollegen und Kolleginnen (am liebsten Fachanwälte),
um in neuen repräsentativen Räumen in guter Lage eine Büro-
gemeinschaft oder Partnerschaftsgesellschaft zu gründen. Ziel
dieses Projekts sollte eine rechtlich umfassende mittelständische
Beratung sein.

Angela März
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

E-Mail: ra@kanzlei-maerz.de
Telefon: 089 997293-30

Wir sind 2 nette, engagierte Rechtsanwältinnen, die ihre Kanzlei-

räume gerne nach Nymphenburg/Neuhausen verlegen möchten. Wir
suchen Büroräume bestehend aus 2 Anwaltszimmern und wenn

möglich 2 Sekretariatsplätzen bzw. Mitbenutzungsmöglichkeit des

vorhandenen Personals. Über Zuschriften per email würden wir uns

sehr freuen an: anwaltszimmer@yahoo.de

BÜROGEMEINSCHAFT an RA/Steuerberater/WP geboten-

Schöner Arbeiten in Schwabing, Ecke Türkenstraße/

Georgenstraße/Friedrichstraße, von Steiner-Haus, 

schönster Altbau, Konferenzraum, günstige Miete, 

bestes kollegiales Klima, Bürogemeinschaft 

mit Anwälten, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.

RA Hastenrath: Tel.: 33 00 76 - 0.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Unsere Kanzlei liegt im Zentrum Münchens im Roeckl-Haus, Ecke 
Theatinerstraße/Perusastraße.
Wir vermieten ab sofort ein ca. 16 qm großes Zimmer.
Mitbenutzung von Telefon, Telefax und Sekretariat ist möglich.

Rechtsanwalt Dr. W. B. Kießel
Theatinerstraße 44, 80333 München
Ansprechpartnerin Frau RAin Nicola Mayerl
Tel: 089 447 704 93   Fax: 089 242 240 24

Anwaltszimmer in Bürogemeinschaft in bester
Innenstadtlage (Nähe Justizpalast)

Repräsentatives Anwaltszimmer, 23 qm, auf Wunsch voll möbliert,
modernisierter Altbau; zeitgemäße technische Einrichtungen,
Besprechungszimmer und ein Sekretariatsplatz stehen zur
Verfügung. Langfristig günstige Miete. Gewünscht wird kollegiale
Zusammenarbeit in angenehmem Arbeitsumfeld. 

Kontaktaufnahme erbeten: RA Dr. Knobel, Tel.: 089 / 26 66 93

Bürogemeinschaft/Zusammenarbeit in Grünwald 

Bestens eingeführte, seit über 20 Jahren bestehende zivil- und
wirtschaftsrechtliche Kanzlei im Herzen Grünwalds ( 4 Rae) sucht
Kollegen/ Kollegin zur Bildung einer Bürogemeinschaft.
Angeboten werden ein oder zwei Zimmer ggf auch
Sekretariatsplatz zu einem sehr günstigen Preis. Gegen
Kostenbeteiligung kann aber auch gerne unser Sekretariat in
Anspruch genommen werden. Repräsentative, gut ausgestattete
Räume vorhanden.  Ideal wären Kollegen in den Rechtsgebieten
Steuerrecht, Wirtschaftsstrafrecht, gewerblicher Rechtsschutz,
um unser Beratungsangebot abrunden zu können.

Altmann und Keller Rechtsanwaltsschaftsgesellschaft m.b.H
altmann@kanzlei-gruenwald.de
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Helle Anwaltszimmer, 14 qm bzw. 22 qm in zentral gelegenen
schönen Altbau - Kanzleiräumen in der Georgenstr. 9 an jungen
Kollegen / Kollegin zu Euro 285.- bzw. 490.- / Monat zu vermieten.
Mitbenutzung von Empfang, Aufenthaltsraum / Teeküche, und
Aktenraum ist inbegriffen. Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Kanzleiräume in bester Altbaulage 

Zeitnah und ggf. ab sofort werden 3 große, helle Bürozimmer
(Widenmayerstraße) frei. Neben diesen sehr repräsentativen
(Parkett, Stuck) Räumen können Gemeinschaftsflächen
(Empfang,  gut ausgestattete Teeküche) und vor allem ein sehr
großzügiger Konferenzraum (Bibliothek) mitbenützt werden. 

Mit zwei wirtschaftlich ausgerichteten, sehr umgänglichen
Kollegen auf dem gleichen Stock sind Absprachen (z.B. über
Sekretariatsnutzung usw.) ggf. möglich. Eine moderne
Infrastruktur (Telefonanlage, Netzwerk) und ausreichende
Parkmöglichkeiten (auch für Besucher) sind vorhanden. 

Anfragen bitte an RA Aschenbrenner (0176 18817702).

Anwaltskanzlei in bester Innenstadtlage - Nähe Viktualienmarkt - 
bietet RA, StB/WP ein oder zwei helle Kanzleiräume (24 und 16 m²).
Komplette Infrastruktur kann mitbenutzt werden.

RA + FA für FamR Chaborski Tel: 089 / 26024660

Büroräume in bester Lage Münchens/ Zusammenarbeit

Wir sind eine seit Jahrzehnten bestehende, überwiegend zivilrecht-
lich ausgerichtete Anwaltskanzlei mit derzeit 6 Berufsträgern. 

Wir bieten 1-3 großzügige und repräsentative Büroräume in
bester Lage samt Mitbenutzung der technischen und personellen
Einrichtungen.  

Eine längerfristig angelegte Zusammenarbeit, evt. auch als
Sozietät, ist gewünscht aber nicht Voraussetzung. 

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns.  

BUSSE Rechtsanwälte
Frau RAin Katharina Krapp
Maximilianstraße 21/III Tel.: 089 / 29 03 78- 0
80539 München www.busselaw.de 

Bürogemeinschaft / Untervermietung

Wir betreiben eine Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei 
(2 Berufsträger) in ruhiger Lage in Schwabing und bieten 1 bis 3
Räume zu günstigen Konditionen. Die Räume (13, 17 und 22 qm)
können einzeln oder gesamt angemietet werden.

Kollegiale Zusammenarbeit in angenehmer Arbeitsatmosphäre ist
selbstverständlich. Überhangmandate können bei Interesse 
bearbeitet werden. Die vorhandene Infrastruktur – Technik,
Besprechungszimmer, Bibliothek, Empfang, Telefonannahme im
Sekretariat - kann mitbenutzt werden.

Kluger + Partner
Rechtsanwalt + Steuerberater Partnerschaft
Isabellastr.33, 80796 München
Tel.: 089-59989490 Mail: office@klugerpartner.de

Suche Kollegen / Kollegin(nen) - NR - zu Bürogemeinschaft in 

top-eingerichteten Kanzleiräumen (ca. 100 qm) in repräsentativem 

Altbau bester Innenstadtlage; € 16,80 / qm.

Auf Wunsch Pkw-Stellplatz im Hof.

RA Horst Sandmann, Altheimer Eck 15, 80331 München, 

T 089 54045701; F  030 121015708; horst.sandmann@gmx.de.

Urlaubsvertretung

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Qualifizierter Kollege (m/w) zur Mitarbeit, gerne auch zur partner-
schaftlichen Kooperation, für meine zivilrechtlich ausgerichtete
Kanzlei (Immobilien-, Miet- und Baurecht) in München-Schwabing,
Bestlage, gesucht. RA. Szilit, Tel. 089-33 80 41, info@szilit-kollegen.de

Wenn Sie nicht weiter wissen:

FAin SozR RAin Elisabeth Brörken
Herrnstr. 48, 80539 München

Tel.: 089 / 24 24 59 69

Mitglied in der ARGE Sozialrecht im DAV

besonderer Schwerpunkt: neurologisch-psychiatrische/
testpsychologische Begutachtung

im Sozial- und Versicherungsrecht

RA/StB/ Fachanwalt f. Steuerrecht in München

57 Jahre, seit vielen Jahren in selbständiger Praxis, mit anspruchs-
vollem Mandantenstamm, Tätigkeitsschwerpunkt im Steuerrecht 
einschließlich Steuerstrafrecht (jedoch keine Bilanzerstellung,
Buchführung, Steuererklärungen etc.) sucht  Anschluss an eine
mittlere/größere wirtschafts- und steuerrechtlich ausgerichtete
Kanzlei. Neben dem Steuerecht bin ich relativ breit gefächert im
Zivilrecht tätig. Eine spätere Überleitung des Mandantenstammes
ist möglich.

Kontaktaufnahme unter Chiffre Nr. 60 / Juni 2009.

Anwaltskanzlei in repräsentativem Altbau Nähe Theresienwiese
hat 3 RA-Zimmer und 2 weitere Räume, (117 qm, unmöbliert, 
€ 1.500,00 + NK) an Kollegen zu vermieten. Mitbenutzung von
Bibliothek und technischer Ausstattung wird geboten. 

Interessenten wenden sich bitte zunächst per eMail an
j.s.hausberger@t-online.de.

Fachanwältin für Familienrecht

mit Einzelkanzlei Nähe Münchner Freiheit sucht

Urlaubsvertretung

durch erfahrene Kollegin, gern auf Gegenseitigkeit.

Chiffre Nr. 61 / Juni 2009.
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Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en
oder Steuerberater einen sehr schönen Raum und optional einen
Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,
80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

Vermietung

Kanzleiraum ggf. zzgl. Sekretariatsplatz in Rechtsanwaltskanzlei am
Bavariaring nach Absprache zu vermieten. 

VOIP-Telefonanlage, eigene Rufnummer, Fax- und Internetanschluss
ist vorhanden, umfangreiche juristische Literatur kann genutzt 
werden, ebenso repräsentativer Besprechungsraum. 

Tel. 0173 / 999 00 01

Kanzleiübernahme

Kanzleinachfolge

Rechtsanwältin und FStR, 37 Jahre, mit langjähriger breiter Erfahrung
im Zivil-, Gesellschafts-, Erb-, und Steuerrecht, vorwiegend in
Großkanzlei, such nach privatem Umzung von Frankfurt nach
München den Einstieg in eine Kanzlei in München bei einer
Kollegin/einem Kollegen, die/der in absehbarer Zeit ganz oder teil-
weise die Kanzlei übergeben will. Ziel ist die spätere
Kanzleifortführung. Diskretion ist selbstverständlich. Ich freue mich
auf Ihre Zuschrift unter Chiffre Nr. 58 / Juni 2009.

Anwaltskanzlei in idealer Lage im Lehel, 4 Berufsträger,
Medizinrecht, U-Bahnanschluss U 4 und 5 

vermietet

an nette(n) Kollegin/Kollegen 

- Büroraum 26,40 qm
- auf Wunsch zusätzlich mit Büroraum 17 qm

bei Mitbenutzung von Küche, Wartebereich und Besprechungs-
zimmer. Weitere Mitnutzungen nach Absprache.

RAe Klapp u. Röschmann, Tel. 089 - 22 42 24, 
kanzlei@klapp-roeschmann.de

Renommierte Rechtsanwaltskanzlei in bester Lage Münchens

am Maximiliansplatz vermietet 2 Büroräume incl. Mitbenutzung

des Besprechungszimmers, der Küche und Toiletten. 

Mietpreis€ 1.500,-- 

Immobilien Monika Martin, Tel. 0175-5613514.

Prozessvertretung

Zur Verstärkung unserer Kanzlei mit fünf Fachanwälten

(Arbeitsrecht, Miet- und WEG-Recht, Familienrecht, Erbrecht,

Medizinrecht, Steuerrecht sowie weiteren Tätigkeitsschwer-

punkten) suchen wir die Kooperation mit kurz- bis mittelfristig an

einem Verkauf ihrer Kanzlei interessierten Kollegen/Kolleginnen.

Wir verfügen in unseren außergewöhnlich repräsentativen

Altbauräumen in bester Schwabinger Lage über genügend Platz,

ein reibungslos arbeitendes Sekretariat und eine professionelle

Kanzleiinfrastruktur. Daher könnte die Zusammenarbeit z.B. für

Kollegen/Kolleginnen interessant sein, deren Kanzleimietvertrag

demnächst endet, die aber noch eine Weile tätig bleiben wollen,

bevor sie verkaufen. Mit uns und bei uns wäre eine nachhaltige

Übergabe ihrer Kanzlei möglich. Wir freuen uns über kurze

Zuschriften unter Chiffre Nr. 59 / Juni 2009 an den MAV.

Strenge Vertraulichkeit wird zugesichert. 

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und
Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich
Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)
Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18
Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse

Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net
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Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Die GLOBANA Unternehmensgruppe ist u.a. Betreiberin eines
Messe- und Veranstaltungszentrums, eines Modecenters und
eines Businesshotels.

Für unsere Münchener Niederlassung am Isatorplatz suchen wir
zum nächstmöglichen Termin eine(n):

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w) 
Office Manager (m/w)
Ihre Aufgaben:
Als Assistent/in der Geschäftsleitung übernehmen Sie das komplette
Office-Management mit allen im Zentralsekretariat anfallenden
Tätigkeiten. Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung der Kor-
respondenz nebst Organisation der Daten- und Vertragsverwaltung
sowie die Termin-, Reise- und Meetingplanung. Darüber hinaus
arbeiten Sie in der Mietvertragsverwaltung unseres Modezentrums
mit und übernehmen Aufgaben in der Rechtsabteilung.

Ihre Qualifikation:
Nach abgeschlossener kaufmännischer Berufsausbildung können
Sie eine mehrjährige Berufserfahrung bevorzugt als Rechtsanwalts-
fachangestellte/r vorweisen und verfügen in Ihrem Fachgebiet
über eine hervorragende Kompetenz.
Ausgezeichnete EDV-Kenntnisse insbesondere Windows XP und
MS-Office (Word, Excel, Power Point), ein perfektes Deutsch und
gute Englischkenntnisse sind für Sie selbstverständlich. Fehlerfreies
Schreiben nach Diktat stellt auch bei größeren Schriftsätzen und
Verträgen kein Problem für Sie dar. Sie sind hoch motiviert, krea-
tiv, kommunikativ und gewohnt im Team selbstständig zu arbei-
ten. Organisationsstärke, sicheres, sympathisches Auftreten,
überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Flexibilität zeich-
nen Sie aus. 

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in einem 
kreativen, motivierten Team, eine leistungsgerechte Vergütung
und ein dynamisches Arbeitsumfeld. Bitte senden Sie Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der
Gehaltsvorstellung an:

GLOBANA Unternehmensgruppe 
Herrn Alexander Waszczenko 
Kanalstraße 17 • 80538 München 
www.globana.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Lebhafte Münchener Kanzlei mit derzeit 4 Rechtsanwälten mit 
den Schwerpunkten Versicherungs-, Transport-, Arbeits-,
Medizin- und Verkehrsrecht sucht belastbare(n) Rechtswirt 
( m/w) oder erfahrene Rechtsanwaltsgehilfin ( m/w ) ab 1.6.2009
oder später als Bürovorsteher.

Bewerbungen sind bitte an Frau RAin Sabine Feller, Marsstr. 4, 

80335 München schriftlich oder gerne auch per email an 

feller@kanzleifeller.de zu richten.

Unsere überwiegend familienrechtlich orientierte Kanzlei sucht 

freiberufliche  RA-Fachangestellte (m/w)

mit Berufserfahrung als freiberufliche Mitarbeiter für ca. 20 Std.
wöchentlich und/oder als Urlaubs- und Krankheitsvertretung.

Wir erwarten: fundierte Kenntnisse in RA-Micro, schnelles
Schreiben nach Diktat und freundlichen Umgang mit den
Mandanten und Mitarbeitern.

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre aussagekräftige
Bewerbung. Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen von
freiberuflichen Interessenten berücksichtigen können!! 

Templer & Leikam – Rechtsanwälte: Rosental 10; 80331 München
oder Email: mail@templer.de

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei

allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung

von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 

vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Dienstleistungen

Bilanzbuchhalter (IHK), Steuerfachgehilfe (IHK) mit lang-
jähriger Berufserfahrung bei StB, WP, RA und Patentanwälten
erledigt zuverlässig alle Arbeiten in Ihrem Büro oder außer
Haus in München und Oberbayern. Ich bin fit in Englisch und 
MS-Office, Datev, PatOrg, PatFibu, Lexware und Stotax. Mit meiner
eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeitsweise entlaste
ich Sie von allen „Problemen“ im Bereich Rechnungswesen.
Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind Finanzbuchhaltung, Lohnab-
rechnung, Mahnwesen, Controlling, Forderungsmanagement
und Gewinnermittlung. Unterlagen können auf Wunsch auch
abgeholt und nach Erledigung wieder zurückgebracht werden.
Urlaubsvertretung und Projektarbeit möglich. 

Email: diebilanzbuchhalter@yahoo.de   

�����������		�� �
������ �
����������������

Abrechnungen für Anwaltskanzleien

����������	�
 ���

	�


����� ���������� !" #�$� ���������� %

�����
����������

��������		���������

��������	���
�������������

Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338

oder Email: rose-marie.wessel.pr@arcor.de.

Büro-Fachkraft mit langjähriger Erfahrung im Anwaltssekretariat

sucht Tätigkeit als Sekretärin. Vorzugsweise Montag bis Freitag

von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr; Urlaubsvertretung möglich.

Interessiert? Tel.: 0172/8942951, 08131/6120294 oder Mail:
vera-kuchlbauer@bayern-mail.de
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- Bürodienstleistungen aller Art - 

Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

Schreibbüros

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 20-jähriger Berufserfahrung, fit und fix

mit Phantasy, erledigt in Ihrem Büro Zwangsvollstreckung, Honorar-

abrechnungen, Buchhaltung. 35 € / Std. + MwSt. Nur Samstags.

Testangebot: 10 Stunden je 25 € + MwSt., 

Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 

kabelhaching@hotmail.com.

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN

ITALIENISCH / DEUTSCH

Recht / Technik

Andrea Balzer

Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin

(BDÜ, VbDÜ, tekom)

Einsteinstr. 151, 81675 München

Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

info@fach-uebersetzen.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)
Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 
Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de
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Schulungen

Buchbindereien

COACHING GEGEN REDEANGST UND LAMPENFIEBER
Fast 80% der Menschen, die öffentlich auftreten,

haben Lampenfieber – und kaum einer redet
davon, geschweige denn, weiß dagegen Rat!

Ich biete im Einzelcoaching professionelle Hilfe an,
sich schnell und effektiv

- vom störenden Lampenfieber zu befreien,
- die dadurch freiwerdende Energie in höhere

Konzentration und Fokussierung umzuwandeln,
- mehr Selbstsicherheit für Auftritte, Reden

und Vorträge zu gewinnen!

ESTHER LEUE M.A.
Coaching und Psychologische Beratung

Beltweg 12, 80805 München,
Weitere Infos oder Terminvereinbarung:

Tel.: 089 / 470 84 740, Web: www.esther-leue.de

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 180,67 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 321,09 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 603,36 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/ Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
Anzeigenteil: 2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.

Bitte beachten Sie für Ihre Anzeigenplanung:

Im August erscheint keine Mitteilung. Die letzte Möglichkeit
einer Anzeigenschaltung vor der Sommerpause, ist die Ausgabe
vom Juli 2009. Der Anzeigenschluss ist der 17. Juni 2009.

Die erste Mitteilung nach der Sommerpause ist wie gewohnt die
Doppelausgabe August/September 2009.Anzeigenschluss
dafür ist der 10. August 2009.

Service:

Zusendungen auf Chiffre-Anzeigen werden von uns in der
Regel am Tage ihres Eingangs an den Inserenten weiter 
geleitet. Sperrvermerke sind möglich. 
Senden Sie Ihre Chiffre-Antwort bitte mit Angabe der 
Chiffre-Nummer an eine der drei folgenden Anschriften: 

Münchener AnwaltVerein e.V.
Maxburgstr. 4 /C, Zi. 142, 
80333 München

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 /Zi. 63, 
80335 München

MAV GmbH
Karolinenplatz 3, Zi. 207 
80333 München
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17.06.2009
München, Amerikahaus

18.06.2009
München, Amerikahaus

19.06.2009
München, Akademischer
Gesangverein

22.06.2009
München, Amerikahaus

23.06.2009
München, Amerikahaus

24.06.2009
München, Amerikahaus

25.06.2009
München, Amerikahaus

26.06.2009
München, Amerikahaus

30.06.2009
München, Amerikahaus

03.07.2009
München, Tagungs-
zentrum Nockherberg

08.07.2009
München, Amerikahaus

09.07.2009
München, Amerikahaus

10.07.2009
München, Amerikahaus

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim 
Energieliefer-Contracting
RA Dr. Olrik von der Wense LL.M., Hamburg

FAO-Bescheinigung für FA

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von
Vergütungsabreden
RA Dr. Mark Lembke, LL.M, Frankfurt

FAO-Bescheinigung für FAArb

5. Bayerischer Erbrechts- und Nachlassgerichtstag 2009
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

FAO-Bescheinigung für FAErb

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG
Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein,
Dr. Christian Seiler, Ri OLG München/Landshut

FAO-Bescheinigung für FAFam 

Energetische Modernisierung
RA Thomas Hannemann, Karlsruhe

FAO-Bescheinigung für FABau

Baukosten außer Kontrolle ?
Karl-Heinz Keldungs, VRi OLG Düsseldorf

FAO-Bescheinigung für FABau

Distressed M&A
RA Andreas Ziegenhagen, Berlin

FAO-Bescheinigung für FAGes + FAIns

Die Vorbereitung der Revisionsinstanz
in den Tatsacheninstanzen des Zivilprozesses
RA Dr. Matthias Siegmann, Karlsruhe

Die Berechnung des pfändbaren Einkommens im
Rahmen der Verbraucherinsolvenz
Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

5. Bayerischer Arbeitsrechtstag 2009
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

FAO-Bescheinigung für FAArb

Insolvenzrecht aktuell
Gero Fischer, VRi BGH a.D., Freiburg

FAO-Bescheinigung für FAIns

Aktuelle Aspekte des europäischen Zivilprozesses
RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller, Frankfurt/Brüssel

Schiedsgerichtsbarkeit - von der Schiedsvereinbarung
bis zum Schiedsspruch
RAuN Jens Peter Lachmann, RA Jens Bredow

FAO-Bescheinigung für FAHandels- u. GesR

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de



Veranstaltungskalender

| 33

MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

15.07.2009
München, Amerikahaus

16.07.2009
München, Amerikahaus

17.07.2009
München, Amerikahaus

21.07.2009
München, Amerikahaus

23.07.2009
München, Amerikahaus

24.07.2009
München, Amerikahaus

24.09.2009
München, Amerikahaus

25.09.2009
München, Amerikahaus

30.09.2009
München, Amerikahaus

22.10.2009
Messe München

27.11.2009
Nürnberg

01.12.2009
München, Amerikahaus

04.12.2009
München, Amerikahaus

Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis
RA Dr. habil. Georg Annuß, München

FAO-Bescheinigung für FAArb

Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des Auftrag-
nehmers Rechtsfolgen für den BGB-Vertrag und nach VOB/B 
Dr. Heinrich Merl, VRi OLG a.D.

FAO-Bescheinigung für FABau

Update: Kaufrecht
Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

„Was heißt hier Sterbehilfe?“
Medizin am Lebensende zwischen Autonomie u. Fürsorge
Prof. Dr. Gian Domenico Borasio, Universität München

Die Reform des Familienrechts
Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Vermögensauseinandersetzung nach neuem Recht
RAin Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin, Berlin

FAO-Bescheinigung für FAFam

Distressed M&A
RA Andreas Ziegenhagen, Berlin

FAO-Bescheinigung für FAGes + FAIns

Familienrecht aktuell
VRi BGH Dr. Meo-Micaela Hahne

FAO-Bescheinigung für FAFam

Vollständige Neugestaltung des 
Versorgungsausgleichs zum 01.09.2009
Michael Triebs, Ri OLG München

FAO-Bescheinigung für FAFam

8. Bayerischer IT-Rechtstag
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

FAO-Bescheinigung für FA IT-R

5. Bayerischer Anwaltstag
veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband

Forderungspfändung - Kontopfändung und Ausblick auf
die Kontopfändungsnovelle
Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Mietrecht aktuell
Prof. Dr. Friedemann Sternel, Universität Hamburg

FAO-Bescheinigung für FAMiet

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
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MAV-Mitteilungen Oktober 2008

IHR GUTES RECHT AUF MEHR EFFIZIENZ

Digta Soundbox 830 

•  Platz sparendes Design

•  Anschluss für Kopfhörer / Fußschalter

•  Integrierte Soundkarte für optimalen Sound 

•  Lautstärkeregler 

•  Komplettes Zubehörprogramm

Digta 420

•  128 MB Festspeicher

•  Selbstleuchtendes Farbdisplay

•  Akku- und Batteriebetrieb möglich

•  Nutzung auch als PC-Mikrofon über USB

•  Im Gerät aufladbarer Akku

•  Interface für Barcode/RFID-Leser

•  PIN-Gerätesicherung und Diktatverschlüsselung

Sie erhalten ein Diktiergerät (als Einzelplatzlösung),  

ein Wiedergabegerät für das Schreibbüro und  

Zubehör – für 30 Tage zum Test.

30 TAGE  TESTEN

 

Sie möchten mehr über digitales Diktieren 

wissen? Oder Ihren Vorsprung mit den digitalen 

Diktierlösungen »live« testen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem Grundig 

Business Systems Partner Kratzer EDV GmbH  

auf.

>>>  Digitale Sprachverarbeitung für Rechtsanwälte

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte
Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

�

�

�

�

Kratzer EDV GmbH, Oberanger 45, 80331 München
 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

 

Fax:           Internet:  www.kratzer-edv.de

E-mail:  info@kratzer-edv.de

KRATZER 
EDV GmbH

turn voice into             action

Business Systems

Fordern Sie Ihre kostenfreie

Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0
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•  Soft-Touch-Composite-Oberfläche




